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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

Am Bundeswehrstandort Munitionslager Laboe (MunLgr Laboe) in den Gemeinden Laboe und 

Heikendorf, Kreis Plön, werden Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. Im 

Zuge dessen wird auch die Infrastruktur an den Bedarf angepasst. Im Rahmen des 1. 

Bauabschnitts (BA) wird der Rückbau von 25 Munitionslagerhäusern (MLH), die Rodung von 

ca. 8,3 ha Wald sowie rund 0,8 ha Gehölz (Feldgehölze, Baumreihen, Einzelbäume) und im 

Anschluss der Neubau von 29 MLH erforderlich. 

Gegenstand des vorliegenden Fachbeitrags zur Eingriffsregelung nach 

Bundeskompensationsverordnung (BKompV) ist die Abarbeitung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung, insbesondere die Ermittlung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen von 

Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der erforderlichen räumlich verorteten 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie die Ermittlung der erforderlichen 

Maßnahmen zur Kompensation der unvermeidbaren Beeinträchtigungen unter 

Berücksichtigung der Vorgaben der BKompV. 

Darüber hinaus wird im Dokument die Betroffenheit geschützter Teile von Natur und 

Landschaft einschließlich gesetzlich geschützter Biotope sowie von Arten ermittelt. 

Die GFN mbH wurde mit der Erstellung eines Fachbeitrags gemäß 

Bundeskompensationsverordnung (BKompV) beauftragt. 

Des Weiteren wurden für das Vorhaben Gutachten für die spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung (GFN mbH, 2025) sowie die Umwelt-Verträglichkeits-Prüfung (UVP-Bericht) (GFN 

mbH, 2025) erstellt. 

1.2 Rechtlicher Rahmen 

1.2.1 Eingriffsregelung 

Das Vorhaben ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Es ist zu prüfen, ob diese 

Eingriffe die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild gem. 

§ 14 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erheblich beeinträchtigen können. Gem. § 17 

Abs. 4 BNatSchG i. V. m. § 11 LNatSchG hat der Verursacher in einem nach Art und Umfang 

des Eingriffs angemessenen Umfang die zur Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Angaben, 

einschließlich der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz 

der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu machen. 

1.2.2 Bundeskompensationsverordnung 

Die Bundeskompensationsverordnung (Verordnung über die Vermeidung und die 

Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft im Zuständigkeitsbereich der 

Bundesverwaltung, BGBl. I 2020, 1088 – BKompV), konkretisiert die Eingriffsregelung des 
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BNatSchG für den Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung. Die Bewertung orientiert sich 

an der Handreichung zum Vollzug der BKompV (BfN und BMU 2021) und dem Leitfaden zur 

Anwendung der BKompV bei Infrastrukturvorhaben und landschaftsbezogenen Vorhaben auf 

von der Bundeswehr genutzten Liegenschaften (BAIUDBw GS II 4 2023a). 

1.2.3 Gesetzlich geschützte Biotope und Landschaftsbestandteile 

Im Rahmen des Fachbeitrags ist zu prüfen, ob das Vorhaben den Bestimmungen des 

Biotopschutzes (§ 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG) entspricht und ob geschützte 

Landschaftsbestandteile gem. den Bestimmungen des § 29  BNatSchG i. V. m 

§  18  LNatSchG betroffen sind. 

1.2.4 Sonstige Schutzbestimmungen 

Eingriffe in Flächen, die gem. § 2 BWaldG als Wald definiert sind, sei es durch Fällung, 

Stubbenrodung oder die Umwandlung in eine andere Nutzungsart, dürfen gem. 

§ 9 Abs. 1 BWaldG nur mit vorheriger Genehmigung der zuständigen Forstbehörde 

vorgenommen werden. Wird die Umwandlung genehmigt, so ist der Waldbesitzer nach 

§ 9 Abs. 5 LWaldG verpflichtet, eine Fläche, die nach ihrer natürlichen Lage, Beschaffenheit 

und zukünftigen Funktion dem umzuwandelnden Wald gleichwertig ist oder gleichwertig 

werden kann, durch Ersatzaufforstung wieder in einen Waldzustand zu versetzen, sofern die 

Forstbehörde keine abweichenden Vorgaben macht. 

1.2.5 Allgemeine Anforderungen an die Vermeidung und die Kompensation 

Die BKompV enthält für den Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung gem. § 1 BKompV 

Angaben 

1. zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft nach § 15 Abs. 1 

S. 1  BNatSchG, 

2. zu Inhalt, Art und Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach 

§ 15 Abs. 2 BNatSchG sowie 

3. zur Höhe der Ersatzzahlung nach § 15 Abs. 6 BNatSchG und zum Verfahren ihrer 

Erhebung. 

Der § 2 BKompV umfasst allgemeine Anforderungen an die Vermeidung und die 

Kompensation. Hierzu zählen insbesondere  

⎯ die Berücksichtigung der Landschaftsplanung (§ 2 Abs. 2 BKompV),  

⎯ die Prüfung der Potenziale zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahmen im Rahmen 

des Vermeidungsgebots (§ 2 Abs. 3 BKompV),  

⎯ die Berücksichtigung sonstiger (ohnehin) erforderlicher Maßnahmen aufgrund anderer 

Instrumente (§ 2 Abs. 4 S. 1 BKompV), 

⎯ die Prüfung der Konzeptionierung multifunktionaler Kompensationsmaßnahmen (§ 2 Abs. 

4 S. 2 BKompV),  

⎯ die Prüfung des Rückgriffs auf bevorratete Kompensationsmaßnahmen und auf Flächen 

der öffentlichen Hand (§ 2 Abs. 5 BKompV),  
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⎯ die Prüfung der Nutzung der Gebietskulisse des Biotopverbunds, von Schutzgebieten und 

von Maßnahmenprogrammen des Wasserrechts (§ 2 Abs. 6 BKompV) sowie  

⎯ gemäß § 2 Abs. 7 BKompV die Prüfung der Auswahl von Kompensationsmaßnahmen im 

Sinne des § 15 Abs. 3 BNatSchG (Entsiegelung; Wiedervernetzung; Bewirtschaftungs-

/Pflegemaßnahmen).  

Der Vermeidung als erste Maßgabenstufe der Eingriffsregelung ist § 3 BKompV gewidmet. 

Demnach können Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vermieden werden, wenn bei 

Zulassung und Durchführung des Eingriffs zumutbare Alternativen gewählt werden, die den 

mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren 

Beeinträchtigungen erreichen. Alternativen sind unzumutbar, wenn der Mehraufwand unter 

Berücksichtigung der Art und Schwere des Eingriffs sowie der Bedeutung des betroffenen 

Schutzguts außer Verhältnis zu der erreichbaren Verringerung und der Schwere der 

Beeinträchtigungen steht. 

Der mit dem Eingriff verfolgte Zweck ist auch dann am gleichen Ort erreicht, wenn die bei der 

Durchführung gewählte Alternative mit geringfügigen räumlichen Anpassungen verbunden ist, 

insbesondere mit Verlagerungen auf demselben Grundstück oder auf eine unmittelbar 

angrenzende Fläche, die der Verursacher des Eingriffs rechtlich und tatsächlich nutzen kann. 

Vermeidungsmaßnahmen sind alle Maßnahmen und Vorkehrungen, die geeignet sind, bau-, 

anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts oder Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ganz oder teilweise zu 

verhindern.  

Der Begriff „Minderung“ betont die partielle Vermeidung. Wird nur von Vermeidung 
gesprochen, ist laut BKompV auch die partielle Vermeidung eingeschlossen. 
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2 Untersuchungsraum und beurteilungsrelevante Merkmale des 
Vorhabens 

2.1 Übersicht über das Vorhabengebiet 

Das MunLgr Laboe, Kreis Plön, liegt auf der östlichen Seite der Kieler Förde zwischen den 

Ortschaften Laboe und Heikendorf und schließt direkt an die Wohnbebauung von Laboe bzw. 

an ein Gewerbegebiet in Heikendorf an (Abb. 1, Abb. 2). Im Osten/Südosten grenzen 

Ackerflächen an, im Westen die Kieler Förde. 

Die im Außenbereich liegende Liegenschaft befindet sich im Naturraum „Probstei und Selenter 

See-Gebiet“ des Ostholsteinischen Hügellandes. Der Naturraum ist stark ackerbaulich geprägt 

und überwiegend waldfrei. Grünland kommt nur vereinzelt vor. Die Küste wurde in der 

Vergangenheit umgestaltet, weg von Steilküsten hin zu dem Aufbau von Strandwällen und 

Nehrungen. 

Das Gelände ist abseits der Funktionsflächen überwiegend bewaldet. Die beiden 

Vorhabenflächen liegen im Osten der Liegenschaft. 

Das MunLgr wurde 1936 errichtet und dient seither der vorschriften- und sicherheitskonformen 

Lagerung und Instandhaltung von Marinemunition unterschiedlicher Gefahrenklassen. 

 

Abb. 1: Lage des Vorhabengebiets (rot) (Quelle: GeoBasis-DE / BKG (2010), M 1:200.000) 
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Abb. 2: Übersicht über die Lage der Teilbereiche (Quelle: GMSH, 03.03.2025)  
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2.2 Beschreibung des Vorhabens 

Am Bundeswehrstandort MunLgr Laboe werden Erneuerungs- und Modernisierungs-

maßnahmen geplant. Es ist der Rückbau von 25 MLH und im Anschluss der Neubau von 29 

MLH geplant. Im Zuge dessen ist auch eine neue verkehrs- und medientechnische 

Erschließung künftiger Baufelder innerhalb der bestehenden Liegenschaftsgrenzen 

notwendig. Flächen für die Baustelleneinrichtung sind im Süden und Norden im 

Eingriffsbereich vorgesehen. Die Zufahrt zur Liegenschaft für den Baustellenverkehr ist über 

die südliche Wache vorgesehen.  

Der 1. BA umfasst zwei Teilflächen (Abb. 3). Die Teilfläche 1 liegt im Osten der Liegenschaft 

und beinhaltet den Rück- und Neubau der MLH sowie neue verkehrs- und medientechnische 

Erschließungen. In Teilfläche 2, im Süden der Liegenschaft, ist innerhalb der 

Liegenschaftsgrenzen der Bau einer neuen Straße notwendig, um aus Sicherheitsgründen den 

Baustellenverkehr vom betrieblichen Verkehr zu trennen. 

Insgesamt umfasst der 1. BA eine Fläche von 181.098 m², davon entfallen 139.293 m² auf den 

Teilbereich 1 und 41.805 m² auf den Teilbereich 2. Im Teilbereich 1 sind davon rund 76.783 m² 

für die Waldumwandlung vorgesehen, im Teilbereich 2 rund 5.901 m². Dies ergibt eine 

Gesamtfläche der Waldumwandlung von 82.684 m² (entspricht 8,3 ha, vgl. Abb. 4). 

Neben der Rodung von Waldflächen gehen mit dem geplanten Vorhaben die Rodung von rund 

8.257 m² Gehölz sowie Vollversiegelungen durch die Erweiterung des bestehenden 

Straßennetzes und durch die Neubauten der MLH einher. Außerdem werden bereits 

vollversiegelte Flächen durch den Abriss der Bestands-MLH und vorhandenen Straßen wieder 

entsiegelt. 

Für den hier beschriebenen 1. Bauabschnitt wird mit einer Bauzeit von ca. 8 Jahren zwischen 

2026 und 2034 gerechnet. 
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Abb. 3: Geplanter Neubau (Ausschnitt, Quelle: GMSH, 24.11.2025) 
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Abb. 4: Bereiche der Waldumwandlung (Ausschnitt, Quelle: GMSH, 25.11.2025) 
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3 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Die Tab. 1 führt die nach den Schutzgütern der BKompV gegliederte Übersicht über die zu 

erwartenden Wirkfaktoren entsprechend der Gliederung im FFH-VP-Info des Bundesamtes für 

Naturschutz, unterteilt in die Kategorien Bau, Anlage und Betrieb, auf. 

Zu den baubedingten Auswirkungen zählen alle durch die Baudurchführung verursachten 

Auswirkungen wie die Anlage von Baustelleneinrichtungen, Baufeldfreimachung, 

Durchführung von Erdarbeiten, Beeinträchtigungen durch Baubetrieb und Baustellenverkehr 

(visuell, akustisch, Abgasemissionen, evtl. Leckagen usw.). Diese Auswirkungen entstehen 

nur während der Bauphase und weisen deshalb überwiegend eine zeitlich begrenzte Dauer 

auf. 

Anlagebedingte Auswirkungen werden durch die Bestandteile der baulichen Anlage des 

geplanten Vorhabens verursacht und sind daher dauerhaft. 

Betriebsbedingte Auswirkungen entstehen im Zusammenhang mit dem Betrieb des geplanten 

Vorhabens sowie durch erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen (z. B. Pflege von 

Funktionsflächen). Sie entstehen andauernd oder episodisch während der Betriebszeit.
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Tab. 1: Bestimmung der schutzgutbezogenen Wirkfaktoren des Projekttyps/Vorhabentyps „Truppen- und Standortübungsplatz“ 

  

Biotope Tiere Pflanzen Boden Wasser Klima/Luft 
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1 Direkter 
Flächenentzug 

1-1 Überbauung / 
Versiegelung 

X X    X  X   X X   X X   X X   X X   X X X  

2 Veränderung 
der 
Habitatstruktur/ 
Nutzung 

2-1 Direkte 
Veränderung von 
Vegetations- / 
Biotopstrukturen 

X X    X  X   X X   X X   X X     X   X X X  

2-2 
Verlust/Änderung 
charakteristischer 
Dynamik 

X X    X  X   X X   X X   X X   X X   X X    

2-4 Kurzzeitige 
Aufgabe 
habitatprägender 
Nutzung / Pflege  

X      X     X                       X      

2-5 (Länger) 
andauernde Aufgabe 
habitatprägender 
Nutzung / Pflege 

  X      X     X     X     X     X     X    

3 Veränderung 
abiotischer 
Standortfaktoren 

3-1 Veränderung 
des Bodens bzw. 
Untergrundes 

X X    X  X   X X   X X   X X   X X   X X    

3-2 Veränderung der 
morphologischen 
Verhältnisse 

X X    X  X   X X   X X   X X   X X   X X    
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Biotope Tiere Pflanzen Boden Wasser Klima/Luft 
Landschafts
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3-3 Veränderung der 
hydrologischen / 
hydrodynamischen 
Verhältnisse 

X X    X  X   X X   X X   X X   X X   X X    

3-5 Veränderung der 
Temperaturverhältniss
e 

                              X X          

4 Barriere- oder 
Fallenwirkung / 
Individuenverlust 

4-1 Barrierewirkung  X X    X  X   X X                            

5 Nichtstoffliche 
Einwirkungen 

5-1 Akustische 
Reize (Schall) 

       X    X                         X   X  

5-2 Optische 
Reizauslöser / 
Bewegung (ohne 
Licht)  

       X  X  X                         X X X  

5-3 Licht        X  X  X                         X X X  

5-4 Erschütterungen 
/ Vibrationen 

       X           X     X     X            

5-5 Mechanische 
Einwirkung 
(Wellenschlag, Tritt) 

X      X     X     X     X                  

6 Stoffliche 
Einwirkungen 

6-1 Stickstoff- und 
Phosphatverbindunge
n / Nährstoffeintrag 

X      X     X     X     X                  

6-2 Organische 
Verbindungen 

X      X     X     X     X                  
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Biotope Tiere Pflanzen Boden Wasser Klima/Luft 
Landschafts
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6-3 Schwermetalle X X    X  X   X X   X X   X X                

6-4 Sonstige durch 
Verbrennungs- u. 
Produktionsprozesse 
entstehende 
Schadstoffe 

X      X     X     X     X     X            

6-6 Depositionen mit 
strukturellen 
Auswirkungen (Staub / 
Schwebstoffe u. 
Sedimente) 

X      X     X           X     X     X      

 8 Gezielte 
Beeinflussung 
von Arten und 
Organismen 

8-1 Management 
gebietsheimischer 
Arten 

X      X  X   X                       X      

8-2 Förderung / 
Ausbreitung 
gebietsfremder Arten 

X      X     X                       X      

Legende: X: relevanter Wirkfaktor; (X) = Wirkfaktor tritt nur in bestimmten projektspezifischen Konstellationen wie z. B. in Kontakt zu Altlasten oder bei bestimmten Bodenverhältnissen auf; (o) = 

Wirkfaktor wird unter einem anderen Wirkfaktor subsummiert (Erläuterung im Text), * = Wirkfaktor nur bei dauerhaften oberirdischen Anlagen (z.B. KAS-Stationen, LWL-Zwischenstationen) 
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4 Überschlägige Prüfung der Betroffenheit von Schutzgütern 

Gemäß § 4 Abs. 2 BKompV sind die im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegenden Biotope 

immer zu erfassen und zu bewerten. 

Gemäß § 4 Abs. 3 BKompV sind die in Anl. 1 S. 2 BKompV genannten Schutzgüter (Tiere, 

Pflanzen, Boden, Wasser, Klima oder Luft, Landschaftsbild) und Funktionen nur dann zu 

erfassen und zu bewerten, wenn sie von dem Vorhaben betroffen sein werden und wenn 

aufgrund einer fachlichen Einschätzung nach überschlägiger Prüfung folgende 

Beeinträchtigungen zu erwarten sind: 

1. bei den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, oder Luft eine erhebliche 
Beeinträchtigung besonderer Schwere, 

2. beim Schutzgut Landschaftsbild mindestens eine erhebliche Beeinträchtigung. 

Daher ist nach § 4 Abs. 3 S. 1 BKompV in einem ersten Schritt zu prüfen, ob 

Schutzgutfunktionen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser oder Klima/Luft vom 

Vorhaben betroffen sein werden. Hierzu ist eine überschlägige Prüfung ausreichend, wobei 

die jeweiligen vorhabenbezogenen Wirkungen hoher, mittlerer und geringer Schwere bzw. 

Wirkintensität, die bei dem jeweiligen Vorhabentyp bzw. Vorhaben regelmäßig oder im 

speziellen Einzelfall auftreten, zu berücksichtigen sind.  

In der weiteren Betrachtung können daher Schutzgutfunktionen mangels Betroffenheit 

ausgeschlossen werden,  

• bei denen keine Beeinträchtigung anzunehmen ist, weil die auslösenden Wirkfaktoren 

fehlen,  

• die von den Wirkungen des Vorhabens voraussichtlich nicht erreicht werden oder  

• die gegenüber den Wirkungen des Vorhabens in der Regel eine geringe 

Empfindlichkeit aufweisen.  

Im Falle eines Ausschlusses von nicht betroffenen Funktionen, wird dies in den Kapiteln des 
jeweiligen Schutzguts (Kap. 4.1.1 bis 4.1.7) begründet und dokumentiert. 

In einem zweiten Schritt ist gemäß § 4 Abs. 3 BKompV bei den verbleibenden vom Vorhaben 

betroffenen Schutzgutfunktionen (bzw. bei denen die potenzielle Betroffenheit nicht 

zuverlässig ausgeschlossen werden kann) der Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser 

oder Klima/Luft zu prüfen, ob eine hohe bis hervorragende Bedeutung der Funktionen vorliegt. 

Denn nur in diesen Fällen sind gemäß Anl. 3 BKompV je nach Stärke, Dauer und Reichweite 

der vorhabenbezogenen Wirkungen erhebliche Beeinträchtigungen besonderer Schwere 

(eBS) zu erwarten. Somit sind im Rahmen des Fachbeitrags vor der eigentlichen 6-stufigen 

Bestanderfassung nach Anl. 1 BKompV zunächst die Schutzgutfunktionen auszumachen, die 

von maßgeblicher Bedeutung für den Naturhaushalt sind. Sind bei den Schutzgütern Tiere, 

Pflanzen, Boden, Wasser oder Klima/Luft innerhalb der jeweiligen vorhaben- und 

schutzgutbezogenen Wirkräume Funktionen mit höchstens mittlerer Bedeutung vorhanden, 

kann demnach auf die detaillierte Erfassung und Bewertung nach § 6 BKompV verzichtet 

werden. 
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Die Regelungen des § 4 Abs. 3 BKompV beziehen sich auch auf das Landschaftsbild (§ 4 Abs. 

3 S. 1 Nr. 2 BKompV). Allerdings muss das Landschaftsbild immer dann vertieft erfasst und 

bewertet werden, wenn mindestens eine erhebliche Beeinträchtigung (eB) zu erwarten ist. 

Nach Anl. 3 BKompV ist dies zumindest bei einer hohen Stärke, Dauer und Reichweite der 

vorhabenbezogenen Wirkungen schon bei einer geringen Bedeutung der Funktion der Fall. 

Im Rahmen der Bearbeitung des Fachbeitrages entbindet die beschriebene Vorgehensweise 

den Planenden nicht von einer fachlich-planerischen Auseinandersetzung mit allen in Anl. 1 

BKompV genannten Schutzgutfunktionen im jeweils relevanten Wirkbereich. Dies ist für eine 

fundierte und belastbare Auswahl der auszuscheidenden Funktionen unerlässlich. 

4.1.1 Schutzgut Biotope 

Gemäß § 5 Abs. 1 BKompV ist zunächst jedes Biotop im Einwirkungsbereich des Vorhabens 

einem Biotoptyp zuzuordnen und mit den Punktwerten der Anl. 2 Sp. 3 BKompV zu bewerten. 

Anschließend sind gem. Anl. 3 Abs. 1 BKompV die zu erwartenden Eingriffswirkungen nach 

Intensität, Dauer und Reichweite zu ermitteln und festzustellen, ob eine erhebliche 

Beeinträchtigung (eB) oder eine erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere (eBS) 

vorliegt.  

Im Rahmen der Maßnahme treffen einige der im Einwirkungsbereich liegenden Biotope auf 

Eingriffsfaktoren mit der Einstufung „gering bis hoch“ (Stufe II bis III) in Stärke, Dauer und 
Reichweite in Verbindung mit einer Wertstufe ≥ 2 bis 4 (gering bis hoch), sodass 

Fallkonstellationen einer eB vorliegen. Eine vertiefte biotopwertbezogene 

Kompensationsermittlung nach § 7 BKompV ist somit erforderlich. 

Im vorliegenden Vorhaben treffen einige der im Einwirkungsbereich liegenden Biotope auf 

Eingriffsfaktoren mit der Einstufung „hoch“ (Stufe III) in Stärke, Dauer und Reichweite in 
Verbindung mit einer Wertstufe ≥ 4 (hoch), sodass Fallkonstellationen einer eBS vorliegt. Eine 

vertiefte funktionsspezifische Kompensationsermittlung nach § 7 BKompV ist somit 

erforderlich. 

4.1.2 Schutzgut Tiere 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 BKompV sind die Funktionen des Schutzguts Tiere nur dann zu erfassen, 

wenn aufgrund einer überschlägigen Prüfung eine eBS zu erwarten ist. 

Im Rahmen der Prüfung wurden die Lebensräume mit Vorkommen von Tierarten hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für die Sicherung der biologischen Vielfalt bewertet. Die Bedeutung der 
Vorhabenfläche als Lebensraum ist für die eingriffsrelevanten Artengruppen Fledermäuse, 
Amphibien und Brutvögel als hoch (Wertstufe 4) und Reptilien als mittel (Wertstufe 3) zu 
bewerten.  Die Stärke, Dauer und Reichweite der vorhabenbezogenen Wirkungen des 
großräumigen Vorhabens mit dauerhaftem Wirkzeitraum wurden für sämtliche relevante 
Artengruppen als hoch (III) eingestuft. 

Entsprechend sind für Reptilien keine erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere 
durch das Vorhaben abzuleiten und keine weitergehende Bewertung nach § 6 BKompV 
erforderlich. 
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Für Amphibien sind hingegen aufgrund der hohen Bedeutung der Vorhabenfläche als 
Lebensraum (Wertstufe 4) und der hohen vorhabenbezogenen Wirkungen (dauerhafte 
Flächeninanspruchnahme eines potenziellen Landlebensraums) eine erhebliche 
Beeinträchtigung besonderer Schwere abzuleiten. Unter Beachtung der in der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung (GFN mbH, 2025) aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen, 
kann eine erhebliche Beeinträchtigung besonderer Schwere für die Artengruppe der 
Amphibien ausgeschlossen werden. Weitere Maßnahmen zum Erhalt der Vielfalt von Tierarten 
einschließlich der innerartlichen Vielfalt werden nicht erforderlich, da die Maßnahmen auch die 
national geschützten Amphibienarten schützen. Demnach ist keine weitergehende Bewertung 
nach § 6 BKompV erforderlich. 

Vorhabenbedingt sind für die Artengruppen der Fledermäuse und Brutvögel aufgrund der 

hohen Bedeutung der Vorhabenfläche als Lebensraum (Wertstufe 4) und der hohen 

vorhabenbezogenen Wirkungen (dauerhafte Flächeninanspruchnahme bedeutender 

Jagdgebiete und Flugrouten, Verlust von Brutplätzen) eine erhebliche Beeinträchtigung 

besonderer Schwere abzuleiten. Es ist dahingegen eine weitergehende Bewertung nach 

§ 6 BKompV erforderlich. 

4.1.3 Schutzgut Pflanzen 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 BKompV sind die Funktionen des Schutzguts Pflanzen nur dann zu 

erfassen, wenn aufgrund einer überschlägigen Prüfung eine eBS zu erwarten ist. 

Es wurde geprüft, ob eingriffsrelevante Pflanzenarten im Wirkraum betroffen sind. Da im 

Rahmen der Biotopkartierung eingriffsrelevante Arten festgestellt wurden, dessen Entnahme 

eine eBS nach sich zieht, erfolgt eine detaillierte Bewertung nach § 6 BKompV. 

4.1.4 Schutzgut Boden 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 BKompV sind die Funktionen des Schutzguts Boden nur dann zu 

erfassen, wenn aufgrund einer überschlägigen Prüfung eine eBS zu erwarten ist. Die 

Überschlägige Prüfung lässt im Teilbereich 1 der Maßnahme (TB1) eB erwarten, im 

Teilbereich 2 der Maßnahme (TB2) sind eBS zu erwarten. 

Für den Schutzgutfunktionsbereich Boden gelten die Ausnahmeregelungen nach Anl. 3 Abs. 

2 BKompV, die besagt, dass bei einer Versiegelung oder Abtragung bisher unversiegelter 

Flächen ab 2.000 m² sowie bei sonstigen dauerhaften Wirkungen (Verdichtung, Veränderung 

des Bodenwasser- oder Stoffhaushalts) eine Prüfung auf eBS erforderlich wird.  

Das Vorhaben im TB1 ist auf einer Fläche von über 2.000 m² vorgesehen, weshalb eine 

gesonderte Prüfung auf eine eBS durchgeführt werden muss. Die Wirkstufe des Eingriffs ist 

als hoch (Stufe III) einzustufen und es sind herausragende Filter-, Puffer- oder 

Lebensraumfunktionen mit einer Wertstufe von mindestens ≥ 4 (hoch) von den Eingriffen 
betroffen. Daher ist von einer eBS für das Schutzgut Boden auszugehen. Es ist eine 

weitergehende Bewertung nach § 6 BKompV erforderlich. 
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4.1.5 Schutzgut Wasser 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 BKompV sind die Funktionen des Schutzguts Wasser nur dann zu 

erfassen, wenn aufgrund einer überschlägigen Prüfung eine eBS zu erwarten ist. Die 

Bewertung erfolgt dabei abweichend von § 6 Abs. 1 S. 2 BKompV verbal-argumentativ. 

Durch das Vorhaben ist der Naturhaushalt und damit verbundene Funktionen, die sich aus der 

Qualität und Quantität der Oberflächengewässer und des Grundwassers einschließlich der 

natürlichen Selbstreinigungsfunktion der Fließgewässer und Funktionen im Niederschlags-

Abflusshalthalt ergeben, betroffen. Daher ist von einer eBS für das Schutzgut Wasser 

auszugehen. Es ist daher eine weitergehende Erfassung nach § 6 BKompV erforderlich. 

4.1.6 Schutzgut Klima/Luft 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 BKompV sind die Funktionen des Schutzguts Klima/Luft nur dann zu 

erfassen, wenn aufgrund einer überschlägigen Prüfung eine eBS zu erwarten ist. 

Die Prüfung ergab, dass im Wirkraum Klimaschutzfunktionen durch klimatische und 

lufthygienische Ausgleichsfunktionen sowie Treibhausspeicher oder -senken von dem 

Vorhaben betroffen sind und die Betroffenheit von eBS ist. Dementsprechend erfolgt eine 

Bewertung des Schutzguts nach § 6 BKompV. 

4.1.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 BKompV sind die Funktionen des Schutzguts Landschaftsbild nur dann 

zu erfassen, wenn aufgrund einer überschlägigen Prüfung eine eB zu erwarten ist. 

Die Liegenschaft ist Sperrgebiet und das Vorhabengebiet von außen nur an wenigen 

Standorten wahrnehmbar bzw. einsehbar. 

Das Vorhaben liegt außerhalb historischer Kulturlandschaften oder Gebieten mit besonderer 

Erholungseignung. Die Stärke, Dauer und Reichweite der visuellen Wirkungen werden 

allesamt als „gering“ eingestuft, sodass eine eB des Landschaftsbilds nicht zu erwarten ist und 

auf eine vertiefte Bewertung nach § 6 BKompV verzichtet werden kann. 
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5 Beschreibung und Bewertung von Natur und Landschaft  

In den folgenden Kapiteln werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter Biotope, Tiere, 

Pflanzen, Boden, Wasser und Klima/Luft entsprechend der überschlägigen Prüfung 

bewertet. Gemäß Anl. 1 BKompV erfolgt die Bewertung der Schutzgüter bzw. 

Schutzgutfunktionen 6-stufig mit Ausnahme des Schutzguts Wasser, welches 

verbalargumentativ bewertet wird (vgl. Handreichung zum Vollzug der BKompV, Kap. 2.3.). 

5.1 Schutzgut Biotope 

5.1.1 Methodik 

Die Erfassung und Bewertung der Biotope im Einwirkungsbereich des Vorhabens hat gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 BKompV flächendeckend unter Bezugnahme auf Anl. 2 (BMUV 2020) zu 

erfolgen. 

Von Ende April bis Ende Mai 2025 wurden die Biotope im Untersuchungsgebiet (UG) des 

geplanten Vorhaben erfasst. Zur Ermittlung der Biotoptypen wurde die Biotoptypenliste der 

Anl. 2 BKompV (BMUV 2020) und die zum Zeitpunkt der Kartierung gültige 

Biotopkartieranleitung des Landes Schleswig-Holstein von 2024 (LfU-SH 2024a) verwendet. 

Die Erfassung und Bewertung der Biotope gemäß BKompV erfolgt flächendeckend im 

Untersuchungsraum, der den Standort des Vorhabens, den Einwirkungsbereich durch 

betriebs-, anlage- und baubedingte Projektwirkungen, den Wirkraum und den 

Kompensationsraum umfasst. Der Wirkraum ist für die Kartierung der Biotoptypen 

entscheidend, während sich der Wirkraum der anderen Schutzgüter auch über das 

Kartiergebiet hinaus erstrecken kann. 

Die Kartierung erfolgte im Maßstab 1:500, sodass eine Abgrenzung auch kleinerer Strukturen 

vorgenommen werden konnte. Jedem Biotop/Polygon wird dabei ein Biotoptyp einschließlich 

des zugehörigen Codes zugeordnet. Dabei werden keine Nebencodes verwendet und es 

gelten keine vorgeschriebenen Mindestgrößen der Erfassungseinheiten. 

Da die Eingriffe nach der zum Zeitpunkt gültigen Fassung der 

Bundeskompensationsverordnung (BMUV 2020) bewertet und kompensiert werden, erfolgt 

die Bewertung der naturschutzfachlichen Bedeutung der einzelnen Biotope nach § 5 Abs. 2 

BKompV. Der Biotopwert stellt eine Einstufung des jeweiligen Biotoptyps hinsichtlich seiner 

Wertigkeit und Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz dar und wird in Wertpunkten (WP) 

pro m2 angegeben. Jedem Biotopwert wird eine Wertstufe auf einer sechsstufigen Skala 

zugeordnet, aus dem sich die Bedeutung des Biotops ergibt: 
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Tab. 2: Bedeutung des Biotops  

Wertstufe 
Biotopwert 
[WP/m²] 

Bedeutung 
des Biotops 

1 0 bis 4  sehr gering  

2 5 bis 9  gering  

3 10 bis 15  mittel  

4 16 bis 18  hoch  

5 19 bis 21  sehr hoch  

6* 22 bis 24  hervorragend  

Legende: nach § 5 Abs. 2 BKompV 

*Für das vorliegende Vorhaben nicht vergeben 

 

Neben der Zuordnung des Biotoptyps und -werts besteht die Möglichkeit, je nach über- oder 

unterdurchschnittlicher Ausprägung im Einzelfall eine Auf- oder Abwertung um ein bis drei 

Wertpunkte vorzunehmen, sowohl beim Ausgangs- als auch beim Zielbiotop. 

Nach § 5 Abs. 1 BKompV werden dabei folgende Kriterien zugrunde gelegt:  

1. die Flächengröße  

2. die abiotische und biotische Ausstattung 

3. die Lage zu anderen Biotopen 

Gebäude-Biotoptypen auf Liegenschaften der Bundeswehr bilden gemäß Kap. 1.1.3 des 

Leitfaden BKompV & BMVg (BAIUDBw GS II 4 2023a) bei der Bewertung einen Sonderfall. 

Diese Biotoptypen der BKompV entsprechen immer dem Gebäude inkl. typischem Freiraum 

bzw. einem Gebiet mit einer bestimmten Bebauung (z. B. 53.01.3c Verdichtetes Einzel- und 

Reihenhausgebiet) und liegen daher i. d. R. in einem Biotopwertbereich von 4 (sehr gering) 

bis 13 (mittel). Wurde ausschließlich ein Gebäude als Biotoptyp kartiert (z. B. ein zum Rückbau 

vorgesehenes Kasernengebäude, ohne umgebendes Freigelände), gibt es keinen 

entsprechenden Biotoptyp gem. BKompV, sondern das Gebäude erhält als vollversiegelte 

Fläche immer den Biotoptyp-Wert 0. 

5.1.2 Bestand und Bewertung 

Teilbereich 1 (TB1) 

Das Gelände des TB1 ist geprägt durch ein Munitionslager, das aus Bunkeranlagen besteht, 

die teilweise in die morphologischen Strukturen integriert und von einer Vegetationsdecke 

überzogen sind. Die Vegetation unmittelbar oberhalb der Bunkeranlagen ist geprägt von einer 

ruderalen Grasflur (RHg/XUb, Abb. 5). Vereinzelt treten an Offenstellen im Bereich der 

Bunkeranlagen auch weitere ruderale Fluren, wie feuchte Hochstaudenflur (RHf), Staudenflur 

frischer Standorte (RHm), Nitrophytenfluren (RHn) und Brombeerfluren (RHr) auf.  

Die Bunkeranlagen sind größtenteils von Laubwaldflächen (WMy) mit Dominanzbeständen 

von Bergahorn (Acer pseudoplatanoides) und Begleitbeständen von überwiegend Spitzahorn 

(Acer platanoides), Rotbuche (Fagus sylvatica), Hängebirke (Betula pendula) und teilweise 

alte Bestände von Stieleiche (Quercus robur) und Gemeine Hainbuche (Carpinus betulus) 
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umgeben (vgl. Abb. 6 bis Abb. 8), die stellenweise mosaikartig von anderen Waldtypen 

durchsetzt sind. Dazu zählen Laubholzforste mit nicht heimischen Laubgehölzen (WMx; Abb. 

9) mit Beständen von Hybridpappel (Populus x canadensis) im Westen und Süden sowie 

Mischwald (WFm) mit Gewöhnlicher Fichte (Picea abies) und Europäischer Lärche (Larix 

decidua), der teilweise kahlgeschlagene Flächen im zentralen Bereich aufweist (WFm.wo; 

Abb. 10). Vereinzelt treten Sumpfwaldbereiche (WEy) mit Biotopschutz gem. § 30 BNatSchG 

sowie Pioniergehölze mit Hybridpappeln (WPp; Populus x canadensis; vgl. Abb. 11) im Süden 

des UG auf. Im Osten des UG befindet sich ein sonstiges Pioniergehölz mit ruderaler Grasflur 

(RHg/WPy) umgeben von einem Laubwald (WMy). Zusätzlich finden sich kleinere 

Laubgehölzstrukturen (HGy) im Süden und Osten sowie ein Feldgehölz mit nicht heimischen 

Arten (HGx) aus Grauerlen (Alnus incana) im Westen sowie vereinzelte Gebüsche (HBy vgl. 

Abb. 12).  

Durch das gesamte Waldgebiet ziehen sich morphologische Strukturen in Form von 

Steilhängen, welche größtenteils mit einer artenreichen Vegetationsdecke (/XHs) dem 

Biotopschutz gem. § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG unterliegen. Vereinzelt sind bei 

Steilhängen die Kriterien für einen Biotopschutz nicht gegeben (/XHy). Im Westen des UG 

befindet sich eine Aufschüttung mit Gehölzbewuchs (HGy/XAs) neben einer nährstoffreichen 

Pionierflur wechselfeuchter Standorte (RPr). Teilweise stehen Einzelbäume heimischer 

Laubbaumarten (HEy) wie Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und Silber-Weide (Salix alba) 

und nicht heimischer Arten (HEx), wie die Hybridpappel (Populus x canadensis) außerhalb der 

Waldstrukturen (vgl. Abb. 13).  

Ein Netz aus teilversiegelter Verkehrsfläche (SVs) führt durch das gesamte UG zu den 

einzelnen Bunkeranlagen (XUb) und weiteren Gebäudestrukturen (SXx), die sich vornehmlich 

im Westen des UG befinden (vgl. Abb. 14). Einzelne teilversiegelte (SVt) und unversiegelte 

Wege (SVu) führen durch und entlang von Waldbereichen. Ein Grünstreifen vorwiegend 

bestehend aus ruderaler Grasflur (RHg) begleitet das gesamte Verkehrssystem. An den 

Gebäudestrukturen im Westen sowie entlang der Straße (SVs) an der Außengrenze der 

Liegenschaft befinden sich artenreiche und zum Teil artenarme Rasenflächen (SGe/SGr). Dort 

verläuft ebenso ein Grabensystem, mit unregelmäßiger Wasserführung (FGt).  

Östlich der Liegenschaft befinden sich offenere Bereiche, welche durch Intensivackerflächen 

(AAy), sowie mäßig artenreiches Grünland (GYy) geprägt sind. Die landwirtschaftlich 

genutzten Flächen werden größtenteils durch Knickstrukturen (HWy) mit Biotopschutz gem. § 

30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG begrenzt. Im Südosten des UG befindet sich auf der 

Grünlandfläche (GYy) des Hundeübungsplatzes ein technisches, naturfernes Gewässer (FXu) 

sowie eine Ruine (SXr) (vgl. Abb. 15). 

Die kartographischen Darstellungen der Biotoptypen werden gesondert in 
maßstabsgerechtem Kartierformat (DIN A3) angehängt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde in der kartographischen Darstellung eine Beschriftung der Biotoptypen nach dem zum 
Zeitpunkt der Kartierung gültigen SH-Schlüssel (LfU-SH 2024a) gewählt. Eine Aufführung der 
jeweiligen Biotoptypen-Codes nach Anl. 2 BKompV ist in Tab. 3 aufgeführt. 

Insgesamt wurden die in Tab. 3 aufgeführten Biotoptypen unterschieden:
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Tab. 3: Biotop- und Nutzungstypen im UG 

Code 
SH 

Bezeichnung SH § Code BKompV Bezeichnung BKompV 
Biotopwert 

[WP/m2] 

Auf-/ 
Abwertung 

[WP] 
Wertstufe 

Acker- und Gartenbauflächen sowie Plantagen         

AAy Intensivacker - 33.04a.03 
Acker mit stark verarmter oder fehlender 
Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden) 

6 - 2 (gering)  

Binnengewässer             

FGt 
Graben ohne regelmäßige 
Wasserführung 

- 23.05.01a.02 
Künstliche lineare Gewässerstrukturen – 
naturferne Ausbildung/intensive Haltung 

8 - 2 (gering)  

FGy Sonstiger Graben - 23.05.01a.02 
Künstliche lineare Gewässerstrukturen – 
naturferne Ausbildung/intensive Haltung 

8 - 2 (gering)  

FXu Technisches Gewässer, naturfern - 24.07.08 Offene Wasserrückhaltebecken 5 - 2 (gering)  
Grünland             

GYy 
Mäßig artenreiches 
Wirtschaftsgrünland 

- 34.08a.02 
Extensiv genutztes, frisches 
Dauergrünland 

11 - 3 (mittel)  

GYy 
Mäßig artenreiches 
Wirtschaftsgrünland 

- 34.08a.02 
Extensiv genutztes, frisches 
Dauergrünland 

11 1 3 (mittel)  

Gehölze außerhalb von Wäldern           
HBy Sonstiges Gebüsch - 41.01.04.02 Sonstiges Gebüsch frischer Standorte 13 - 3 (mittel)  

HEx Gebietsfremdes Laubgehölz  41.05bM 
Einzelbäume aus überwiegend nicht 
autochtonen Arten – mittlere Ausprägung 

11 
- 

3 (mittel)  

HEx Gebietsfremdes Laubgehölz  41.05bA 
Einzelbäume aus überwiegend nicht 
autochtonen Arten – alte Ausprägung 

14 
- 

3 (mittel)  

HEy Sonstiges heimisches Laubgehölz  41.05aJ 
Einzelbäume aus überwiegend 
autochtonen Arten – junge Ausprägung 

11 
- 

3 (mittel)  

HEy Sonstiges heimisches Laubgehölz  41.05aM 
Einzelbäume aus überwiegend 
autochtonen Arten – mittlere Ausprägung 

15 
- 

3 (mittel)  

HEy Sonstiges heimisches Laubgehölz  41.05aA 
Einzelbäume aus überwiegend 
autochtonen Arten – alte Ausprägung 

18 
- 

4 (hoch) 

HGx 
Feldgehölz aus nicht heimischen 
Arten; alte Ausprägung 

- 41.02.02A 
Feldgehölze mit überwiegend autochtonen 
Arten - frischer Standorte – alte 
Ausprägung 

17 - 4 (hoch)  

HGy Sonstiges Feldgehölz - 41.02.02M 
Feldgehölze mit überwiegend autochtonen 
Arten - frischer Standorte – mittlere 
Ausprägung 

14 - 3 (mittel)  

HGy Sonstiges Feldgehölz - 41.02.02A 
Feldgehölze mit überwiegend autochtonen 
Arten – frischer Standorte; alte 
Ausprägung 

17 - 4 (hoch)  
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Code 
SH 

Bezeichnung SH § Code BKompV Bezeichnung BKompV 
Biotopwert 

[WP/m2] 

Auf-/ 
Abwertung 

[WP] 
Wertstufe 

HWy Typischer Knick § 41.03.01J 
Wallhecke, Knick – mit Überhältern junge 
Ausprägung 

12 - 3 (mittel)  

HWy Typischer Knick § 41.03.01M 
Wallhecke, Knick – mit Überhältern 
mittlerer Ausprägung 

16 - 4 (hoch)  

Rohboden, Ruderal- und Pioniervegetation         

RHf Feuchte Hochstaudenflur - 39.03.02 
Sonstige krautige und grasige Säume und 
Fluren der offenen Landschaft 

8 - 2 (gering)  

RHg Ruderale Grasflur - 39.03.02 
Sonstige krautige und grasige Säume und 
Fluren der offenen Landschaft 

8 -  2 (gering)  

RHg Ruderale Grasflur - 39.03.02 
Sonstige krautige und grasige Säume und 
Fluren der offenen Landschaft 

8 1  2 (gering)  

RHm 
Ruderale Staudenflur frischer 
Standorte 

- 39.06.03 Frische bis nasse Ruderalstandorte 12 -  3 (mittel)  

RHn Nitrophytenflur - 39.03.02 
Sonstige krautige und grasige Säume und 
Fluren der offenen Landschaft 

8 -  2 (gering)  

RHr Brombeerflur - 42.02 Rubus-Gestrüppe und -Vormäntel 12 -  3 (mittel)  

RPr 
Nährstoffreiche Pionierflur 
wechselfeuchter Standorte 

- 32.09 Vegetationslose bzw. -arme Sandfläche 18 -  4 (hoch)  

Biotoptypen in Zusammenhang mit baulichen Anlagen         

SGe 
Rasenfläche, arten- und 
strukturreich 

- 52.01.08n.03 
Funktionsgrün mit artenreicher 
Krautschicht oder mit Gehölzbestand 
mittlerer bis alter Ausprägung 

11 -  3 (mittel)  

SGe 
Rasenfläche, arten- und 
strukturreich 

- 52.01.08n.03 
Funktionsgrün mit artenreicher 
Krautschicht oder mit Gehölzbestand 
mittlerer bis alter Ausprägung 

11 1  3 (mittel)  

SGr 
Rasenfläche, arten- und 
strukturarm 

- 52.01.08a.02 
Funktionsgrün mit artenarmer Krautschicht 
oder mit Gehölzbestand junger 
Ausprägung 

8 -  2 (gering)  

SVs Vollversiegelte Verkehrsfläche - 52.01.01a 
Versiegelter oder sonstiger gepflasterter 
Verkehrs- und Betriebsweg (z. B. Straße, 
Start-, Landebahn) 

0 -  1 (sehr gering)  

SVt Teilversiegelte Verkehrsfläche - 52.02.04a 
Geschotterter Weg oder Weg  mit 
wassergebundener Decke 

4 -  1 (sehr gering)  

SVu 
Unversiegelter Weg mit und ohne 
Vegetation, Trittrasen 

- 52.02.06 Unbefestigter Weg 10 1  3 (mittel)  

SXr Ruine - 53.01.07a.01 
Gebäude – Alt bzw. traditionelle Bauweise 
(genutzt) oder verfallen (ungenutzt) 

11 -  3 (mittel)  

SXx Neue Bausubstanz - 53.01.07a.02 Gebäude – moderne Bauweise 2 -2  1 (sehr gering)  
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Code 
SH 

Bezeichnung SH § Code BKompV Bezeichnung BKompV 
Biotopwert 

[WP/m2] 

Auf-/ 
Abwertung 

[WP] 
Wertstufe 

Wälder und Brüche             

WEy Sonstiger Sumpfwald § 43.03.01M 
Sumpfwälder (auf mineralischen Böden) – 
mittlere Ausprägung 

17 -  4 (hoch)  

WFm Mischwald - 43.09A 
Laub(misch)holzforste einheimischer 
Baumarten – alte Ausprägung  

16 -  4 (hoch)  

WMx 
Laubholzforst auf reichen Böden 
mit nicht heimischen Laubgehölzen 

  43.10A 
Laub(misch)holzforste eingeführter 
Baumarten – alte Ausprägung  

14 -  3 (mittel)  

WMy 
Sonstiger Laubwald auf reichen 
Böden 

- 43.09J 
Laub(misch)holzforste einheimischer 
Baumarten – junge Ausprägung  

11 -  3 (mittel)  

WMy 
Sonstiger Laubwald auf reichen 
Böden 

- 43.09M 
Laub(misch)holzforste einheimischer 
Baumarten – mittlere Ausprägung  

13 -  3 (mittel)  

WMy 
Sonstiger Laubwald auf reichen 
Böden 

- 43.09M 
Laub(misch)holzforste einheimischer 
Baumarten – mittlere Ausprägung  

13 1  3 (mittel)  

WMy 
Sonstiger Laubwald auf reichen 
Böden 

- 43.09A 
Laub(misch)holzforste einheimischer 
Baumarten – alte Ausprägung  

16 -  4 (hoch)  

WMy 
Sonstiger Laubwald auf reichen 
Böden 

- 43.09A 
Laub(misch)holzforste einheimischer 
Baumarten – alte Ausprägung  

16 1  4 (hoch)  

WMy 
Sonstiger Laubwald auf reichen 
Böden 

- 43.09A 
Laub(misch)holzforste einheimischer 
Baumarten – alte Ausprägung  

16 2  4 (hoch)  

WPp Pionierwald mit Hybridpappeln - 43.10J 
Laub(misch)holzforste eingeführter 
Baumarten – junge Ausprägung  

9 -  3 (mittel)  

WPy Sonstiger Pionierwald - 42.03.02 Vorwald frischer Standorte 13 - 3 (mittel) 
Strukturtypen             

XAs Aufschüttung - - - - - - 

XHs 
Artenreicher Steilhang im 
Binnenland 

§ - - - - - 

XHy 
Sonstiger Steilhang ohne 
Biotopschutz 

- - - - - - 

XUb Bunker - - - - - - 
Zusatzcodes             

.wo Kahlschlag - 39.02 
Kahlschläge und Fluren der Lichtungen 
(mit überwiegend krautiger Vegetation) 

10 -  3 (mittel)  

Legende: Code SH: Nach Biotopschlüssel des (LfU-SH 2024a), § = gesetzlich geschütztes Biotop gem. § 30 (BNatSchG 2009) i. V. m. § 21 (LNatSchG 2010); 
Biotopwert und Wertstufe nach Anl. 2 (BKompV o. J.) 
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Abb. 5: Bunkeranlagen mit ruderaler Grasflur als Vegetationsdecke (RHg/XUb), Blickrichtung Nord 

 

Abb. 6: Bunkeranlagen von Gehölzvegetation (WMy/XUb) umgeben, Blickrichtung Nord 
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Abb. 7: Sonstiger Laubwald auf reichen Böden junger Ausprägung (WMy) mit Dominanzbestand von 
Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Blickrichtung West 

 

Abb. 8: Alter Bestand der Hainbuche (Carpinus betulus) in einem Laubwaldbestand (WMy), 
Blickrichtung Nordwest 
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Abb. 9: Laubholzforst auf reichen Böden mit nicht heimischen Laubgehölzen (WMx), Blickrichtung 
Südost 

 

Abb. 10: Mischwald (WFm) mit vorgelagertem Kahlschlag (.wo), Blickrichtung Nord 
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Abb. 11: Pionierwaldbestand aus Hybridpappel (WPp; Populus x canescens), Blickrichtung Südwest 

 

Abb. 12: Gebüschstrukturen auf Bunkeranlagen (HBy/XUb), Blickrichtung Ost 
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Abb. 13: Gebietsfremde Einzelbäume auf Bunkeranlage (HEx/XUb), Blickrichtung Nord 

 

Abb. 14: Verkehrsführung (SVs) zu Bunkeranlagen mit ruderaler Grasflur (RHg/XUb), Blickrichtung 
West 
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Abb. 15: Naturfernes Gewässer (FXu) auf mäßig artenreicher Grünlandfläche (GYy) des 
Hundeübungsplatzes, Blickrichtung Nord 

Teilbereich 2 (TB2) 

Das Gelände des TB2 liegt im südlichen Abschnitt der Liegenschaft, im Bereich der Zufahrt, 

welche sich zentral innerhalb des UG befindet. Der nördliche Teil des UG ist durch ein 

Verkehrssystem (SVs) geprägt, das zu Gebäudestrukturen (SXx) sowie zu einer neu 

angelegten, und einer inzwischen nicht mehr genutzten Hundezwingeranlage (SEd) führt. Die 

Straßen sind von einem Grünstreifen gesäumt, der sowohl ruderal geprägte Grasfluren (RHg) 

als auch artenreiche Rasenflächen (SGe) umfasst (Abb. 16). 

Im Gebiet wechseln sich unterschiedliche Gehölzstrukturen ab. Dazu zählen Feldgehölze mit 

heimischen Laubbaumarten (HGy), wie Bergahorn (Acer pseudoplatanoides), Schwarz-Erle 

(Alnus glutinosa), Stieleiche (Quercus robur), Rotbuche (Fagus sylvatica), Hänge-Birke 

(Betula pendula) und Silberweide (Salix alba) (Abb. 17) sowie Einzelbäume aus heimischen 

Laubbaumarten (HEy), wie Feldahorn (Acer campestre), Spitzahorn (Acer platanoides), 

Bergahorn (Acer pseudoplatanoides), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Hänge-Birke (Betula 

pendula) und Vogel-Kirsche (Prunus avium). Ergänzt wird das Vegetationsbild durch einzelne 

nicht heimische Laubgehölze (HEx), wie die Echte Walnuss (Junglans regia) und Pflaume 

(Prunus domestica) (Abb. 18).  

Darüber hinaus finden sich sonstige Laubwälder auf reichen Böden (WMy, Abb. 19) mit 

Beständen aus Bergahorn (Acer pseudoplatanoides), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), 

Linde (Tilia spec.). Vereinzelt treten Bestände des FFH-Lebensraumtyp 9130 (FFH-LRT 9130) 

Perlgras-Buchenwald (WMo, Abb. 20) mit charakteristischen Arten wie Rotbuche (Fagus 
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sylvatica), Waldmeister (Galium odoratum) und dem Einblütigen Perlgras (Melica uniflora) auf. 

In einem Mischwald befindet sich eine Bunkerstruktur (/XUb). Nördlich der zentral 

verlaufenden Straße ist ein angelegter Knick, mit teilweise typischer Ausprägung (HWy, Abb. 

21) und teilweise ohne Gehölze (HWo) mit Biotopschutz gem. § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 

LNatSchG. 

Im Nordwesten des UG erstreckt sich ein großflächiges Grünland in verschiedenen 

Ausprägungsformen. Den Hauptanteil bildet ein mäßig artenreiches Grünland (GYy, Abb. 22), 

das abschnittsweise in artenreichere Bereiche mesophiler Flachlandmähwiesen frischer 

Standorte (GMm, Abb. 23) mit Beständen aus Gemeiner Odermennig (Agrimonia eupatoria), 

Blaugrüne Binse (Juncus inflexus), Gewöhnlicher Glatthafer (Arrhenatherum elatius), 

Rotschwingel (Festuca rubra), Stachel-Segge (Carex spicata), Wiesen-Kammgras (Cynosurus 

cristatus), Blaugrüne Segge (Carex flacca), Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), 

Spitzwegerich (Plantago lanceolata), verschiedenen Kleearten wie Mittlerer Klee (Trifolium 

medium), Wiesen-Klee (Trifolium pratense), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus), 

Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis), Vogel-Wicke (Vicia cracca), Zaun-Wicke (Vicia 

sepium) sowie Weißes Labkraut (Galium album) übergeht und somit dem Biotopschutz gem. 

§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG untersteht. Im Südwesten dominieren bodenfeuchte 

bis nasse Bereiche mit mäßig nährstoffreichem bis nährstoffreichem Nassgrünland (GNm, 

GNr, Abb. 24 und Abb. 25), in denen Arten wie Braun-Segge (Carex nigra), Sumpf-Segge 

(Carex acutiformis), Zweizeilige Segge (Carex disticha) und Blasen-Segge (Carex vesicaria) 

dominieren und Biotopschutz gem. § 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG vorliegt. 

Angrenzend befindet sich eine Baumreihe (HRy) aus Stieleiche (Quercus robur) und 

Mehlbeere (Sorbus spec.), sowie ein ruderalisierter Bereich mit Grasflur (RHg) und 

Gebüschstrukturen (HBy). Im mittleren Abschnitt des südlichen Grünlands liegt ein zeitweise 

überfluteter Bereich mit mäßig artenreichem Feuchtgrünland (GYf, Abb. 26) mit 

Dominanzbestand von Flatterbinse (Juncus effusus) und Weißes Straußgras (Agrostis 

stolonifera) und vereinzelt Hasenpfoten-Segge (Carex leporina), Stachel-Segge (Carex 

spicata) und Blasen-Segge (Carex vesicaria) nahe des Funkturms (SLf). Im Norden des 

Grünlands, in der Nähe der Hundezwingeranlage, befindet sich ein einzelnes Großseggenried 

(NSs) mit Blasen-Segge (Carex vesicaria), Ufer-Segge (Carex riparia), Stachel-Segge (Carex 

spicata) sowie die Blaugrüne Segge (Carex flacca), und Biotopschutz gem. § 30 BNatSchG i. 

V. m. § 21 LNatSchG. An der südöstlichen Grenze der Liegenschaft erstreckt sich ein breiter 

Streifen Nadelholzforst (WFn, Abb. 27) aus überwiegend Gewöhnlicher Fichte (Picea abies), 

der im Süden von einem GMm-Streifen (Abb. 28) mit Biotopschutz gem. § 30 BNatSchG i. V. 

m. § 21 LNatSchG umgeben wird. 

Außerhalb der Liegenschaft wechseln sich entlang einer Straße (SVs) Waldflächen (WF) mit 

Einzelhaussiedlung (SDe) und Industriegebiet (SLi) ab. Die kartographischen Darstellungen 

der Biotoptypen werden gesondert in maßstabsgerechtem Kartierformat (DIN A3) angehängt. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde in der kartographischen Darstellung eine 

Beschriftung der Biotoptypen nach dem zum Zeitpunkt der Kartierung gültigen SH-Schlüssel 

(LfU-SH 2024a) gewählt. Eine Aufführung der jeweiligen Biotoptypen-Codes nach Anl. 2 

BKompV ist in Tab. 4 aufgeführt. Insgesamt wurden die in Tab. 4 angegebenen Biotoptypen 

unterschieden:
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Tab. 4: Biotop- und Nutzungstypen im UG 

Code 
SH 

Bezeichnung SH § Code BKompV Bezeichnung BKompV 
Biotopwert 

[WP/m2] 

Auf-/ 
Abwertung 

[WP] 
Wertstufe 

Binnengewässer             

FGt 
Graben ohne regelmäßige 
Wasserführung 

- 23.05.01a.02 
Künstliche lineare Gewässerstrukturen 
– naturferne Ausbildung/intensive 
Haltung 

8 -  2 (gering)  

FGy Sonstiger Graben - 23.05.01a.02 
Künstliche lineare Gewässerstrukturen 
– naturferne Ausbildung/intensive 
Haltung 

8 -  2 (gering)  

FXu Technisches Gewässer, naturfern - 24.07.08 Offene Wasserrückhaltebecken 5 1  2 (gering)  

Grünland             

GMm 
Mesophile Flachlandmähwiese 
frischer Standorte 

§ 34.07a.01 Artenreiche, frische Mähwiese 20 1  5 (sehr hoch)  

GNm 
Mäßig Nährstoffreiches 
Nassgrünland 

§ 34.07a.01 Artenreiche, frische Mähwiese 20 -  5 (sehr hoch)  

GNr Nährstoffreiches Nassgrünland § 35.02.03a.01 
Sonstiges extensives Feucht- und 
Nassgrünland – Bewirtschaftet 

20 1  5 (sehr hoch)  

GYf 
Artenarmes bis mäßig 
artenreiches Feuchtgrünland 

- 35.02.06.01 
Feuchtes, intensiv genutztes 
Dauergrünland 

10 1  5 (sehr hoch)  

GYy 
Mäßig artenreiches 
Wirtschaftsgrünland 

- 34.08a.02 
Extensiv genutztes, frisches 
Dauergrünland 

11 -  3 (mittel)  

GYy 
Mäßig artenreiches 
Wirtschaftsgrünland 

- 34.08a.02 
Extensiv genutztes, frisches 
Dauergrünland 

11 1  3 (mittel)  

Gehölze außerhalb von Wäldern           

HBy Sonstiges Gebüsch - 41.01.04.02 Sonstiges Gebüsch frischer Standorte 13 -  3 (mittel)  

HEy Sonstiges heimisches Laubgehölz  41.05aJ 
Einzelbäume aus überwiegend 
autochtonen Arten – junge 
Ausprägung 

11 
- 

3 (mittel)  

HEx Gebietsfremdes Laubgehölz  41.05bM 
Einzelbäume aus überwiegend nicht 
autochtonen Arten – mittlere 
Ausprägung 

11 
- 

3 (mittel)  

HEx Gebietsfremdes Laubgehölz  41.05bA 
Einzelbäume aus überwiegend nicht 
autochtonen Arten – alte Ausprägung 

14 
- 

3 (mittel)  

HEy Sonstiges heimisches Laubgehölz  41.05aM 
Einzelbäume aus überwiegend 
autochtonen Arten – mittlere 
Ausprägung 

15 
- 

3 (mittel)  
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Code 
SH 

Bezeichnung SH § Code BKompV Bezeichnung BKompV 
Biotopwert 

[WP/m2] 

Auf-/ 
Abwertung 

[WP] 
Wertstufe 

HEy Sonstiges heimisches Laubgehölz  41.05aA 
Einzelbäume aus überwiegend 
autochtonen Arten – alte Ausprägung 

18 
- 

4 (hoch) 

HGn 
Feldgehölz mit hohem 
Nadelholzanteil 

- 41.04M 
Gehölzanpflanzungen und Hecken aus 
überwiegend nicht autochthonen Arten 

11 -  3 (mittel)  

HGy Sonstiges Feldgehölz - 41.02.02A 
Feldgehölz frischer Standorte – alte 
Ausprägung 

17 -  4 (hoch)  

HGy Sonstiges Feldgehölz - 41.02.02M 
Feldgehölz frischer Standorte – 
mittlere Ausprägung 

14 -  3 (mittel)  

HRy 
Baumreihe aus heimischen 
Laubbäumen 

- 41.05aM 
Einzelbäume, Baumreihen und 
Baumgruppen – mittlere Ausprägung 

15 -  3 (mittel)  

HWo Knickwall ohne Gehölze § 41.03.01J 
Wallhecke, Knick – Mit Überhältern 
junge Ausprägung 

12 1  3 (mittel)  

HWy Typischer Knick § 41.03.01M 
Wallhecke, Knick – Mit Überhältern 
mittlerer Ausprägung 

16 -  4 (hoch)  

Sümpfe und Niedermoore sowie Salzstellen des Binnenlandes         

NSs Großseggenried § 37.02  Nährstoffreiches Großseggenried 16 1  4 (hoch)  

Rohboden, Ruderal- und Pioniervegetation         

RHg Ruderale Grasflur - 39.03.02 
Sonstige krautige und grasige Säume 
und Fluren der offenen Landschaft 

8 -  2 (gering)  

RHg Ruderale Grasflur - 39.03.02 
Sonstige krautige und grasige Säume 
und Fluren der offenen Landschaft 

8 1  2 (gering)  

RHn Nitrophytenflur - 39.03.02 
Sonstige krautige und grasige Säume 
und Fluren der offenen Landschaft 

8 -  2 (gering)  

Biotoptypen in Zusammenhang mit baulichen Anlagen         

SDe Einzelhaus und Splittersiedlungen - 53.01.03b Lockeres Einzelhausgebiet 5 -  2 (gering)  

SEd Hundeübungsplatz - 53.01.07a.02 Gebäude – Moderne Bauweise 2 -2  1 (sehr gering)  

SGe 
Rasenfläche, arten- und 
strukturreich 

- 52.01.08n.03 
Funktionsgrün mit artenreicher 
Krautschicht oder mit Gehölzbestand 
mittlerer bis alter Ausprägung 

11 -  3 (mittel)  

SGe 
Rasenfläche, arten- und 
strukturreich 

- 52.01.08n.03 
Funktionsgrün mit artenreicher 
Krautschicht oder mit Gehölzbestand 
mittlerer bis alter Ausprägung 

11 1  3 (mittel)  
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Code 
SH 

Bezeichnung SH § Code BKompV Bezeichnung BKompV 
Biotopwert 

[WP/m2] 

Auf-/ 
Abwertung 

[WP] 
Wertstufe 

SGr 
Rasenfläche, arten- und 
strukturarm 

- 52.01.08n.02 
Funktionsgrün mit artenarmer 
Krautschicht oder mit Gehölzbestand 
junger Ausprägung 

8 -  2 (gering)  

SIf Funkanlage - 53.01.07a.02 Gebäude – Moderne Bauweise 2 1  1 (sehr gering)  

SIi Industriegebiet   53.01.14a 
Industrie- und Gewerbefläche inkl. 
Typischen Freiräumen 

2 -  1 (sehr gering)  

SVs Vollversiegelte Verkehrsfläche - 52.01.01a 

Versiegelter oder sonstiger 
gepflasterter Verkehrs- und 
Betriebsweg (z. B. Straße, Start-, 
Landebahn) 

0 -  1 (sehr gering)  

SVt Teilversiegelte Verkehrsfläche - 52.02.04a 
Geschotterter Weg oder Weg  mit 
wassergebundener Decke 

4 -  1 (sehr gering)  

SXx Neue Bausubstanz - 53.01.07a.02 Gebäude – moderne Bauweise 2 -2  1 (sehr gering)  

Wälder und Brüche             

WFn Nadelholzforst - 44.04M 
Nadel(misch)forste einheimischer 
Baumarten – mittlere Ausprägung 

11 -  3 (mittel)  

WMo 
Perlgras-Buchenwald; 
alte Ausprägung 

- 43.07.05A 
Buchen(misch)wälder frischer, 
basenreicher Standorte – alte 
Ausprägung 

18 -  4 (hoch)  

WMy 
Sonstiger Laubwald auf reichen 
Böden 

- 43.09M 
Laub(misch)holzforste einheimischer 
Baumarten – mittlere Ausprägung  

13 -  3 (mittel)  

WMy 
Sonstiger Laubwald auf reichen 
Böden 

- 43.09A 
Laub(misch)holzforste einheimischer 
Baumarten – alte Ausprägung  

16 -  4 (hoch)  

Strukturtypen             
XUb Bunker - - - - - - 
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Abb. 16: Verkehrsführung (SVs) mit Randstreifen ruderaler Grasflur (RHg), Blickrichtung Nordost 

 

Abb. 17: Feldgehölz (HGy) aus überwiegend Bergahorn (Acer pseudoplatanoides), Hybridpappel 
(Populus x canescens) und Weide (Salix spec.), Blickrichtung Nordwest 
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Abb. 18: Einzelbäume heimischer und nicht heimischer Laubbaumarten (HEy, HEx), Blickrichtung Ost 

 

Abb. 19: Laubwaldbestand (WMy) mit Offenbereichen ruderaler Grasflur (RHg), Blickrichtung Süd 
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Abb. 20: Perlgras-Buchenwald-Bestand (WMo), Blickrichtung Nord 

 

Abb. 21: Typische Knickstruktur (HWy) entlang der Verkehrsführung (SVs), Blickrichtung Nord 
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Abb. 22: Mäßig artenreiches Grünland (GYy), Blickrichtung Nordwest 

 

Abb. 23: Mesophile Flachlandmähwiese frischer Standorte (GMm), Blickrichtung West 
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Abb. 24: Nährstoffreiches Nassgrünland (GNr) mit Zweizeiliger Segge (Carex disticha), Blickrichtung 
West 

 

Abb. 25: Nährstoffreiches Nassgrünland (GNr) mit Schlank-Segge (Carex acuta), Blickrichtung West 
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Abb. 26: Zeitweise überfluteter Bereich mäßig artenreiches Feuchtgrünland (GYf), Blickrichtung Nord 

 

Abb. 27: Breiter Streifen Nadelholzforst (WFn) entlang eines teilversiegelten Wegs (SVt), Blickrichtung 
Süd 
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Abb. 28: Streifen mesophile Flachlandmähwiese frischer Standorte (GMm) südlich des Nadelholzforstes 
(WFn), Blickrichtung Südwest 

5.1.3 Gesetzlich geschützte Biotope 

Die Abgrenzung der nach § 30 BNatSchG (ggf. i. V. m. § 21 LNatSchG) geschützten Biotope 

erfolgt nach der Unterlage „Erläuterungen zur Kartierung der gesetzlich geschützten Biotope 
in Schleswig-Holstein des Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung “ 
(LLUR-SH 2022) auf Basis der flächendeckenden Biotoptypenkartierung. 

Eine Übersicht der im UG des TB1 vorkommenden gesetzlich geschützten Biotope findet sich 

in Tab. 5. 

Tab. 5: Liste der im TB1 vorkommenden gesetzlich geschützten Biotope und Strukturen (SH) 

Code Bezeichnung Ges. Grundlage 

HWy Typischer Knick § 30 (2) Nr. 2 BNatSchG i. V. m. § 21 

(1) Nr. 4 LNatSchG (BiotopV (1) Nr. 

10) 

WEy Sonstiger Sumpfwald § 30 (2) Nr. 4 BNatSchG (BiotopV  (1) 

Nr. 4.b) 

XHs Artenreicher Steilhang im Binnenland § 30 (2) BNatSchG i. V. m. § 21 (1) 

Nr. 5 LNatSchG (BiotopV (1) Nr. 9) 

Eine Übersicht der im UG des TB2 vorkommenden gesetzlich geschützten Biotope findet sich 

in Tab. 6. 
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Tab. 6: Liste der im TB2 vorkommenden gesetzlich geschützten Biotope (SH) 

Code Bezeichnung Ges. Grundlage 

GMm Mesophiles Grünland frischer Standorte § 30 (2) Nr. 7 BNatSchG i. V. m. § 21 (1) Nr. 

6 LNatSchG (BiotopV (1)  

Nr. 11.b) 

GNm Mäßig nährstoffreiches Nassgrünland § 30 (2) Nr. 2 BNatSchG (BiotopV  (1) Nr. 

2.d) 

GNr Nährstoffreiches Nassgrünland § 30 (2) Nr. 2 BNatSchG (BiotopV  (1) Nr. 

2.d) 

NSs Großseggenried § 30 (2) Nr. 2 BNatSchG (BiotopV  (1) Nr. 

2.g) 

HWo Knickwall ohne Gehölze § 30 (2) Nr. 2 BNatSchG i. V. m. § 21 (1) Nr. 

4 LNatSchG (BiotopV  (1)  

Nr. 10) 

HWy Typischer Knick § 30 (2) Nr. 2 BNatSchG i. V. m. § 21 (1) Nr. 

4 LNatSchG (BiotopV (1)  

Nr. 10) 

5.2 Schutzgut Tiere 

5.2.1 Methodik 

Gem. Anl. 1 BKompV sind für das Schutzgut Tiere Lebensräume mit Vorkommen von Tierarten 

hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Sicherung der biologischen Vielfalt abzugrenzen. Zu 

berücksichtigen sind dabei eingriffsrelevante Arten bzw. Artengruppen. Eingriffsrelevante 

Arten bzw. Artengruppen bilden die Lebensraumqualität, insbesondere unter Berücksichtigung 

indikatorischer Ansätze, im Eingriffsraum hinreichend ab. Die Ergebnisse möglicher 

Erfassungen von Arten und Lebensräumen der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie, sowie 

weiterer einschlägiger Gutachten, sind bei der Einschätzung der Bedeutung des vom Eingriff 

betroffenen Raumes mit heranzuziehen. 

Zu den eingriffs- bzw. planungsrelevanten Arten gehören neben den europäisch geschützten 

Arten nach der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie insbesondere Arten, die bundes- 

oder landesweit gefährdet sind bzw. für deren Erhaltung Deutschland, das betroffene Land 

oder die betroffene Region eine besondere Verantwortung trägt. Dies gilt auch für Arten der 

Bundesartenschutzverordnung und der EU-Artenschutzverordnung. 

Die Bewertung des faunistischen Bestands basiert auf den Ergebnissen der Erfassung von 

Fledermäusen, Brutvögeln und Amphibien im Vorhabengebiet, einer Abfrage des Zentralen 

Artenkatasters Schleswig-Holstein (ZAK), der Auswertung der gängigen Werke zur 

Verbreitung von Tierarten in Schleswig-Holstein sowie einer die Autökologie der heimischen 

Arten berücksichtigenden Potenzialanalyse auf Grundlage einer Übersichtsbegehung am 

28.01.2025. Zur Ermittlung des (potenziellen) Artenspektrums wurden die o.g. 

Verbreitungsdaten unter Berücksichtigung der potenziellen Quartierstrukturen bzw. der 
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Die Baumhöhlenkartierung und anschließende Schwärmphasenuntersuchungen an 26 

Höhlenbäumen ergab, dass durch die geplanten Baumfällungen keine Großquartiere 

(Sommer- oder Winterquartiere) für Fledermäuse verloren gehen. Einzel- bzw. 

Zwischenquartiere sind an allen 26 Höhlenbäumen anzunehmen. Zusätzlich wurde die Anzahl 

der Höhlenbäume mit ausschließlich Zwischenquartierpotenzial anhand einer Erfassung auf 

einer Referenzfläche für die gesamte Rodungsfläche (= zu rodende Wald- und Gehölzflächen) 

von 9,1 ha hochgerechnet. Diese befand sich südwestlich der Vorhabenfläche und betrug rund 

3,8 ha. Gemäß der Biotoptypenkartieranleitung SH handelt es sich überwiegend um einen 

sonstigen Laubwald auf reichen Böden (WMy), der vorwiegend von Bergahornbeständen 

geprägt ist. Auf der ausgewählten Zwischenquartier-Referenzfläche wurden acht 

Höhlenbäume mit ausschließlich Zwischenquartierpotenzial erfasst. Demnach ergeben sich 

19 Höhlenbäume mit ausschließlich Zwischenquartierpotenzial auf 9,1 ha Rodungsfläche. 

Darüber hinaus konnten an allen 16 untersuchten Standorten bedeutende Flugrouten für 

Fledermäuse festgestellt werden (Abb. 29, Abb. 30). Hiervon gelten 15 Strukturen als 

bedeutende Flugroute für Zwergfledermäuse (Standorte 1-12 und 15-17), 9 Strukturen als 

bedeutende Flugroute für Mückenfledermäuse (Standorte 1, 9-13 und 15-17) sowie eine 

Struktur als bedeutende Flugroute für Breitflügelfledermäuse (Standort 6). Bedeutende 

Flugrouten der Gattung Myotis konnten an vier Standorten festgestellt werden (Standorte 8, 

10, 12, 13) (Abb. 29). Der Großteil der bedeutenden Flugrouten wurde auf der Nordwest – 

Südost-Achse im Teilbereich 1 der Vorhabenfläche nachgewiesen (Abb. 29). 

 

Abb. 29: Bedeutende Flugrouten im TB 1 der Vorhabenfläche 
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Abb. 30: Bedeutende Flugrouten im TB 2 der Vorhabenfläche 

Alle fünf Standorte der Jagdgebietserfassung werden von Fledermäusen als bedeutende 

Jagdgebiete genutzt (Abb. 31). Vier der bedeutenden Jagdgebiete gelten für die 

Zwergfledermaus als bedeutendes Jagdgebiet (Standorte 12, 14, 17, 18), drei davon gelten 

zusätzlich als bedeutendes Jagdgebiet für die Mückenfledermaus (Standorte 14, 17, 18) und 

eins als bedeutendes Jagdgebiet für Myotis spec (Standort 14). An dem Standort 5 wurden 

die Schwellenwerte für ein bedeutendes Jagdgebiet summarisch überschritten, artspezifisch 

jedoch nicht. 
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Abb. 31: Bedeutende Jagdgebiete im funktionsräumlichen Zusammenhang der Vorhabenfläche 

Gemäß der Datenabfrage beim ZAK des LfU sind im Umfeld bis 3 km um die Vorhabenfläche 

aktuell Winterquartiere von der Wasser-, Teich- und Fransenfledermaus und dem Braunen 

Langohr nachgewiesen. Die Nachweise stammen überwiegend aus dem Sportplatzbunker 

Laboe in rund 550 m Entfernung sowie aus dem 2,5 km entfernten Luftstutzstollen 

Friedrichsort. Eine Wochenstube der Zwerg- und Mückenfledermaus wurde etwa 800 m 

südlich der Vorhabenfläche im Rahmen eines Gebäudeprojektes des NABU-SH erfasst. 

Vor dem Hintergrund, dass ein direkter Eingriff in Höhlenbäume mit Zwischenquartierpotenzial 
und in die Waldflächen mit bedeutenden Flugrouten und Jagdgebieten diverser Arten 
vorgesehen ist, können Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. 

Die Tab. 8 fasst die Bewertungskriterien der Flächen als Lebensraum für lokale Fledermäuse 

zusammen. 

Für den Wirkraum ist dementsprechend von einer hohen Bedeutung als Lebensraum für die 

lokale Fledermausfauna auszugehen (Wertstufe 4). 
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die in Anhang II oder IV der FFH-RL gelistet sind oder eine Gefährdungseinstufung in der 

bundesweiten oder bundeslandbezogenen Roten Liste (RL, Kategorie 1 – 3 und R) aufweisen. 

Die Erfassung der eingriffs-/planungsrelevanten Pflanzenarten kann gem. BKompV (2020) in 

der Regel im Rahmen der Biotopkartierung erfolgen. Eine gezielte Erfassung von 

Pflanzenarten erfolgte nur, soweit dies entsprechend den Kartieranleitungen für die 

Abgrenzung von Biotoptypen erforderlich war (z. B. Vorkommen bestimmter Kennarten). 

Sofern jedoch im Einzelfall Hinweise auf Vorkommen von Pflanzenarten der Bewertungsstufen 

„hervorragend“, „sehr hoch“ oder „hoch“ vorliegen bzw. sich aus der Biotopkartierung ergeben, 
können weitere gezielte Kartierungen auf relevanten Teilflächen erforderlich sein. 

Sofern eingriffsrelevante Pflanzenarten im Wirkraum des Vorhabens vorkommen, wurden 

entsprechende art- oder gruppenspezifische Funktionsräume abgegrenzt. Die Bewertung 

erfolgt anhand der vorkommenden eingriffsrelevanten Arten, die insbesondere aufgrund ihrer 

Gefährdung eine besondere Bedeutung für die Sicherung der biologischen Vielfalt haben.  

Die Berücksichtigung der Verantwortungseinstufung im Rahmen der jeweiligen Roten Liste 

sowie weitere Hinweise in einschlägigen Bundes- oder Landeskonzepten der 

Biodiversitätssicherung zur besonderen Bedeutung eines Raums können zu einer Zuordnung 

in die nächst höhere Wertstufe führen; dies gilt auch für Vorkommen von Arten der 

Vorwarnliste und für Vorkommen von Arten mit spezifischen Lebensraum- oder 

Standortansprüchen, deren besondere Bedeutung für die Biodiversitätssicherung belegt 

werden kann. 

Die gem. BKompV zu prüfenden Funktionen sowie die im Rahmen der 

Funktionsraumbewertung herangezogenen Kriterien für die Beurteilung der jeweiligen 

Bedeutung sind in der Tab. 11 zusammengefasst. 

Tab. 11: Bewertung der Funktion Vielfalt von Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt 

Funktionen Erfassung und Bewertung Bedeutung der Funktionen * 

Vielfalt von 
Pflanzenarten 
einschließlich 
der 
innerartlichen 
Vielfalt 

Standorte von Pflanzenarten hinsichtlich ihrer 
Bedeutung für die Sicherung der biologischen 
Vielfalt. 

 

Zu berücksichtigen sind dabei 
eingriffsrelevante Arten bzw. Artengruppen. 
Eingriffsrelevante Arten bzw. Artengruppen 
bilden die Lebensraumqualität, insbesondere 
unter Berücksichtigung indikatorischer 
Ansätze, im Eingriffsraum hinreichend ab. 

 

Die Ergebnisse der Erfassung von Arten und 
Lebensräumen der FFH-Richtlinie sowie 
weiterer einschlägiger Gutachten sind bei der 
Einschätzung der Bedeutung des vom Eingriff 
betroffenen Raumes mit heranzuziehen. 

hervorragend (6): 

bedeutende Vorkommen mind. einer Art 
der Rote Liste (RL) Kategorie 1 und 
mehrerer Arten der RL-Kategorie 2 sowie 
weiterer RL-Arten oder strukturell 
hervorragende Habitatausprägung für 
mehrere planungsrelevante Artengruppen 

sehr hoch (5): 

bedeutende Vorkommen mind. einer Art 
der RL 2 Kategorie sowie mehrerer Arten 
der RL 3 Kategorie mit gut ausgeprägten 
Beständen 

hoch (4): 

bedeutende Vorkommen von Arten der 
RL-Kategorie 3 mit gut ausgeprägten 
Beständen 

Legende: BKompV, Anl. 1 (zu § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 1 und 2 und § 14 Abs. 2 Satz 1) Bestandserfassung und  

-bewertung weiterer Schutzgüter und Funktionen – verändert und ergänzt. 

* Funktionen mit nur mittlerer oder geringerer Bedeutung wurden gem. § 4 Abs. 3 BKompV nicht ermittelt. 
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Abb. 34: Bodentypen im Vorhabengebiet (TB1 und TB2) 

5.5 Schutzgut Wasser 

5.5.1 Methodik 

Die Zustandsbeschreibung der Oberflächengewässer und des Grundwassers erfolgt für 

Bereiche, in denen Funktionen mit mindestens hoher Bedeutung für das Schutzgut Wasser zu 

erwarten sind. Gemäß Anl. 1 BKompV erfolgt die Bewertung der Funktionen des Schutzguts 

Wasser verbal-argumentativ.  

Je nach zu erwartenden vorhabenbezogenen Wirkungen und Beeinträchtigungen von Fließ-, 

Stillgewässern und Auenbereichen sowie von Küstengewässern und der Qualität und 

Quantität des Grundwassers sind u. a. folgende Erfassungs- und Bewertungskriterien 

heranzuziehen: 

Fließ-, Stillgewässer und Auenbereiche 

• Quellen, 
• Fließgewässertyp,-querschnitt,  
• Art, Größe, Trophie der Stillgewässer,  
• Sohl- und Uferstrukturen, 
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• Fließgeschwindigkeiten, Abflüsse, Quellabflüsse,  
• Wasserspiegellagen, Überflutungs-, Wechselwasserflächen, 
• Überflutungsdauer und -häufigkeit,  
• Gewässergüte, -strukturgüte und 
• ökologische Zustand der Fließ-, Stillgewässer anhand der Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL)-Qualitätskomponenten. 

Übergangs- und Küstengewässer 

• Tidenhub  
• Laufentwicklung, Breite und Tiefe, 
• Beschaffenheit der Uferbereiche,  
• Substratbedingungen, 
• Strömungsgeschwindigkeit und 
• ökologische Zustand der Übergangs- und Küstengewässer anhand der biologischen 

Qualitätskomponenten. 

Qualität und Quantität des Grundwassers 

• Art und Mächtigkeit des Grundwasserleiters (Ergiebigkeit),  
• Grundwasserqualität,  
• Grundwasser-Verschmutzungsempfindlichkeit,  
• Art und Mächtigkeit der Deckschichten, 
• Grundwasserflurabstand, 
• Wasserschutzgebiete (Zonierung) und  
• Vorrang-/Vorbehaltsgebiete Grundwasserschutz der Regionalplanung. 

Zur Erfassung und Bewertung wird Tab. 16 herangezogen:  

Tab. 16: Bewertung der Funktionen Schutzguts Wasser 

Funktionen 
Methoden und Kriterien für die 
Erfassung und Bewertung 

Bewertung der Funktionen* 

Funktionen für den 
Naturhaushalt, die sich aus 
der Qualität und Quantität 
der Oberflächengewässer 
einschließlich der 
natürlichen 
Selbstreinigungsfähigkeit 
der Fließgewässer ergeben 

Auswertung vorhandener 
Datengrundlagen hinsichtlich der 
Gewässerqualität, der Hydromorphologie 
und des Abflusses 

Die Bewertung erfolgt abweichend 
von § 6 Abs. 1 S. 2 BKompV verbal-
argumentativ. Dabei wird u. a. die 
Einstufung des ökologischen und 
chemischen Potenzials der 
Oberflächengewässer nach der 
Oberflächengewässerverordnung 
berücksichtigt 

Funktionen für den 
Naturhaushalt, die sich aus 
der Qualität und Quantität 
des Grundwassers 
ergeben 

Auswertung vorhandener 
Datengrundlagen hinsichtlich der Art und 
Mächtigkeit der Grundwasserqualität, 
Grundwasserflurabstand, Art und 
Mächtigkeit der Deckschichten u. a. 

Die Bewertung erfolgt abweichend 
von § 6 Abs. 1 S. 2 BKompV verbal-
argumentativ. Dabei wird u. a. die 
Einstufung des mengenmäßigen 
Grundwasserzustands und des 
chemischen Grundwasserzustands 
nach der Grundwasserverordnung 
berücksichtigt 

Hochwasserschutzfunktion 
und Funktionen im 
Niederschlags-
Abflusshaushalt 

Betroffenheit von Fließgewässern, 
Auenbereichen bzw. 
Überschwemmungs-bereichen und 
Rückhalteflächen, Auswertung 
vorhandener Datengrundlagen 
hinsichtlich Bemessungshochwasser 

Die Bewertung erfolgt abweichend 
von § 6 Abs. 1 S. 2 BKompV verbal-
argumentativ u. a. unter 
Zugrundelegung der 
Überflutungswahrscheinlichkeit der 
betreffenden Fließgewässer 

Legende: BKompV, Anl. 1 (zu § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 1 und 2 und § 14 Abs. 2 Satz 1) Bestandserfassung und -
bewertung weiterer Schutzgüter und Funktionen – verändert und ergänzt 

* Funktionen mit nur mittlerer oder geringerer Bedeutung wurden gem. § 4 Abs. 3 BKompV nicht ermittelt. 
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5.5.2 Bestand und Bewertung 

Das Vorhaben sieht keine Eingriffe in stehende Gewässer vor (LLUR, Stand 2018). Lineare 

Gewässer sind in beiden Teilbereichen (TB1 und TB2) vorhanden, jedoch handelt es sich 

dabei nicht um Oberflächenwasserkörper im Sinne der WRRL. 

In TB1 befindet sich ein etwa 3 m breiter Graben im Nordwesten, der nicht im Amtlichen 

Wasserwirtschaftlichen Gewässerverzeichnisses DigitalerAtlasNord (LfU SH 2024) als 

Gewässer eingetragen ist. Im Osten liegt eine Verrohrung vor, die einem Gewässer 2. 

Ordnung entspricht und als Verbandsgewässer klassifiziert ist. 

In TB2 ist der Graben im Süden ebenfalls nicht als Gewässer im Amtlichen 

Wasserwirtschaftlichen Gewässerverzeichnisses DigitalerAtlasNord (LfU SH 2024) 

eingetragen, während die Verrohrung im Norden als Gewässer 2. Ordnung und 

Verbandsgewässer eingestuft wird (LfU SH 2024). Die vorhandenen Gräben und 

Verrohrungen erfüllen keine relevanten Funktionen für den Naturhaushalt im Sinne der 

BKompV und können daher aus der Bewertung ausgeschlossen werden. 

Hochwasserrisikogebiete sind gemäß Hochwassergefahren- und -risikokarten Küsten – und 

Flusshochwasser von Schleswig-Holstein nach Art. 6 Hochwasserrichtlinie (2007/60/EG - 

HWRL) nicht betroffen (MEKUN-SH, Stand 2022). Diese können daher aus der Bewertung 

ausgeschlossen werden. 

Für das Grundwasser hingegen sind relevante Funktionen gegeben. Gemäß Angaben der 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR, 2014) liegt im Vorhabengebiet der 

Grundwasserkörper „Kossau/Oldenburger Graben (ST07)“ (Teileinzugsgebiet 

„Kossau/Oldenburger Graben“, Hauptgrundwasserleiter) mit einer Flächengröße von 1.226,49 

km² und „Nordholstein“ (Teileinzugsgebiet „Ostsee“, tiefer Grundwasserleiter) mit einer 

Flächengröße von 1.261,56 km². Das Grundwasser liegt im Vorhabenbereich überwiegend 

tiefer als 2 m unter Flur und befindet sich laut WRRL-Bewertung in einem guten Zustand (LLUR 

2020) (s. Abb. 35). 

Im Vorhabengebiet sind keine Grundwasserschutzgebiete oder sonstige 

Wasserschutzgebiete vorhanden oder geplant (LLUR 2022 und LfU-SH, Stand 2024c). Die 

oberflächennahen Grundwasserleiter mit Mächtigkeiten von 10 - 20 m sind von einer bindigen 

Deckschicht überdeckt, womit eine Schutzwirkung gegeben ist (LfU-SH, Stand 2024b). Die 

Schutzwirkung der Deckschichten wird für TB1 als mittel bis günstig und für TB2 als günstig 

eingestuft. 

Der im Vorhabenbereich vorliegende Bodentyp (Gley-Podsol) weist eine gute 

Wasserdurchlässigkeit sowie ein hohes Schadstoffbindungsvermögen auf. In Kombination mit 

der günstigen Deckschichtwirkung ergibt sich eine insgesamt geringe 

Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit (LLUR-SH 2019b). 

Die Funktionen des Grundwassers sind in Hinblick auf die günstigen hydrogeologischen 

Bedingungen mit vorhandener Schutzwirkung der Deckschichten der hohen 

Schadstoffbindung des Bodens als hoch zu bewerten. Diese Einschätzung berücksichtigt die 

Einstufung des mengenmäßigen und chemischen Zustands der Grundwasserkörper sowie die 

geringe Verschmutzungsempfindlichkeit. 



Beschreibung und Bewertung von Natur und Landschaft 

GFN mbH 18.12.2025 (24_297): Umbau des Munitionslagers Laboe, Kreis Plön: Fachbeitrag zur Eingriffsregelung nach 
BKompV 60 

Unter Berücksichtigung der einzelnen Bewertungskriterien aus Tab. 16 erhält das Schutzgut 

Wasser eine hohe Bewertung. 

 

Abb. 35: Zustand der Grundwasserkörper nach WRRL (Lage im UG; rot) 

5.6 Schutzgut Klima und Luft 

5.6.1 Methodik 

Die Bewertung der Schutzgüter Klima und Luft im Untersuchungsraum erfolgt nach der 

Systematik der BKompV im Hinblick auf die dort genannten Teilfunktionen „Klimatische und 
lufthygienische Ausgleichsfunktion“ und „Klimaschutzfunktion“. Sofern ein Bezug der 

Entstehungsgebiete und Leitbahnen zu Siedlungen bzw. Belastungsräumen besteht, erfolgt 

gem. Anl. 1 Spalte 3 BKompV eine Erfassung der:  

• Frisch- und Kaltluftleitbahnen  
• Hauptwindrichtung 
• Freiräume mit bioklimatischer Bedeutung im Siedlungsraum 
• Art und Größe der Siedlungen bzw. Belastungsräume 

Um die Klimaschutzfunktionen durch Treibhausgasspeicher oder -senken zu bewerten, wird 

untersucht, ob Ökosysteme als jene fungieren. Betrachtet werden insbesondere: 

• Bodentyp einschließlich Humusgehalt  
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Ausgangsbiotops mit der beeinträchtigten Fläche in Quadratmetern abzüglich des Wertes des 

entstehenden Biotops.  

 

In einem zweiten Schritt wird bei Wiederherstellung des ursprünglichen Biotoptyps an gleicher 

Stelle (z. B. im Arbeitsstreifen) der wiederhergestellte Biotoptyp entsprechend seiner 

Wertigkeit angerechnet.  

Grundbewertung Biotope 

Im Einzelfall kann der Biotopwert gem. § 5 Abs. 1 BKompV um 1 bis zu 3 Wertpunkte erhöht 

werden, wenn das Biotop überdurchschnittlich gut ausgeprägt ist, oder um bis zu 3 Wertpunkte 

verringert werden, wenn das Biotop unterdurchschnittlich gut ausgeprägt ist. Dafür sind 

Kriterien wie die Flächengröße, die abiotische und biotische Ausstattung und die Lage zu 

anderen Biotopen zugrunde zu legen. 

Timelag-Aufschlag und mittelbare Wirkungen 

Sofern die Entwicklungszeit des betroffenen Biotops 30 Jahre überschreitet, ist eine 

Vergrößerung der Maßnahmenfläche der Kompensation um 25 Prozent erforderlich, um die 

verzögerte Funktionserfüllung zu berücksichtigen. Bei Entwicklungszeiten von weniger als 

30 Jahren ist kein Timelag-Aufschlag erforderlich (Anl. 5, Abs. B BKompV).  

Mittelbare Beeinträchtigungen sind Auswirkungen auf Biotope in der Umgebung des 

Vorhabens durch Maßnahmen, die im Rahmen des Eingriffs durchgeführt werden (z. B. 

Trockenfallen grundwasserempfindlicher Biotoptypen durch Wasserhaltungsmaßnahmen, 

erhöhte Windwurfgefahr durch Waldschneisen usw.). Gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BKompV 

ist für jedes betroffene Biotop der Biotopwert des vorhandenen Zustandes mit der 

voraussichtlich beeinträchtigten Fläche in Quadratmetern und dem nach § 5 Abs. 4 S. 1 und 

2 BKompV zugeordneten Faktor zu multiplizieren. 

Die in der Gesamtbilanz zu berücksichtigenden Werte sind in Tab. 26 aufgeführt. 

Tab. 26: In der Gesamtbilanz zu berücksichtigende Werte für Timelag-Aufschlag und mittelbare 
Wirkung 

Wert Bedeutung 

1 Standardwert 

0,8 Timelag 

0,1 - 0,3 Mittelbare Wirkung (gering) 

0,4 – 0,7 Mittelbare Wirkung (mittel) 

0,8 – 0,9 Mittelbare Wirkung (hoch) 

1,1 - 2 Mittelbare Wirkung Kompensation 

Legende: Gem. Anl. 6 Leitfaden zur BKompV (BAIUDBw 

GS II 4 2023a) 

Flächeninanspruchnahme 

Flächeninanspruchnahme in Wertpunkten (WP) = (WP Ausgangsbiotop – WP Zielbiotop) 

/m2 x Fläche (m2) 
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Es gilt somit für die geplanten Vollversiegelungen folgender Entsiegelungsbedarf: φȢωφω ά ρ φȢωφω άό 
Insgesamt müssen somit 6.969 m² vollversiegelte Fläche entsiegelt werden, um die 

kumulativen Wirkungen auszugleichen. 

Zudem werden durch die kumulativ wirkenden Bauvorhaben Waldflächen auf rund 9,5 ha 

dauerhaft entfernt, was starke Veränderungen der Bodenfunktionalität mit sich zieht. 

Die funktionsspezifische Kompensation für das Schutzgut Boden für die Rodung der 

Waldflächen ist durch die geplanten Ersatzaufforstungen der jeweiligen Projekte abgedeckt. 

Der Eingriff in den Waldbestand wird bereits im Rahmen der Waldumwandlung vom 

Bundesforstbetrieb Trave bilanziert und über das schleswig-holsteinische Waldbilanzkonto der 

Bundeswehr ausgeglichen. 

7.5 Gesamtkompensationsbedarf 

Biotopwertbezogener Kompensationsbedarf 

Für die dauerhaften und temporären Eingriffe ergibt sich insgesamt ein biotopwertbezogener 

Kompensationsbedarf von 458.486 WP (vgl. Kap. 7.1.2). 

Funktionsspezifischer Kompensationsbedarf 

Als funktionsspezifischer Kompensationsbedarf für das Schutzgut Biotope ergibt sich eine 

Pflanzung von 23 Einzelbäumen und einem Feldgehölz mit 50 heimischen Laubbaumarten 

(vgl. Kap. 7.2.2). 

Vorzuziehen für die Anpflanzung sind folgende Laubbaumarten: 

ü Stiel-Eiche (Quercus robur) 

ü Hainbuche (Carpinus betulus) 

ü Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 

ü Rotbuche (Fagus sylvatica) 

Die funktionsspezifische Kompensation für das Schutzgut Tiere (Fledermäuse, 

Gehölzfreibrüter inkl. gehölzbezogener Bodenbrüter) erfolgt über die Ersatzaufforstungen auf 

den BImA-Flächen der Gemarkung Ahlefeld (5,5) sowie der Gemarkung Idtstedt (6,5 ha). 

Zudem werden fledermausgerechte Aufwertungen der Ersatzaufforstungen notwendig, um 

den Verlust der bedeutenden Jagdgebiete von Fledermäusen auszugleichen (vgl. Kap. 7.2.2). 

Der Verlust von eingriffsrelevanten Arten im Schutzgut Pflanzen in den Funktionsräumen 1, 

2, 4, 5 und 6 ist multifunktional mit dem Kompensationsbedarf für Eingriffe in Geschützte 

Biotope (s. Kap. 7.3) sprich der Schaffung von 4.614 m² mesophile Flachlandmähwiese 

frischer Standorte (GMm) realisierbar. Der Verlust von eingriffsrelevanten Arten auf in 

Funktionsraum 3 Fläche ist multifunktional über die Ersatzaufforstungen auf den BImA-

Flächen der Gemarkung Ahlefeld (5,5 ha) sowie der Gemarkung Idtstedt (6,5 ha) anrechenbar 

(vgl. Kap. 6.4 und Anhang 11.2.). 







Maßnahmenkonzept 

GFN mbH (24_297) 18.12.25:Umbau des Munitionslagers Laboe, Kreis Plön - Fachbeitrag zur Eingriffsregelung nach BKompV
 96 

8.2.3 Schutzgüter Boden und Wasser 

Anlagenbedingte Bodenversiegelung 

Da die Baumaßnahmen den Boden auf einer Fläche von mehr als 3.000 m² beeinflussen, wird 

ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 erstellt. Das Bodenschutzkonzept wird mit der 

Umweltbaubegleitung (UBB) abgestimmt und dieser spätestens einen Monat vor Vergabe der 

Bauleistungen unaufgefordert zur Prüfung vorgelegt. Gemäß § 1 BBodSchG (1998) ist die 

Funktionsfähigkeit des Bodens zu erhalten und zu fördern. Um das Auftreten schadhafter 

Bodenverdichtungen zu verhindern, sind bei Baumaßnahmen und Forstarbeiten auf 

unbefestigten und stark beanspruchten Flächen (insbesondere Zufahrt/Baustraßen) 

Arbeitsgeräte mit breitem Kettenfahrwerk einzusetzen bzw. Lastverteilungsplatten 

auszulegen. Für Nivellierungsarbeiten ist bevorzugt Bodenmaterial aus dem Plangebiet zu 

nutzen. Spätere Grün-/Freiflächen sind nach Möglichkeit weder zu befahren noch mit 

sonstigen Auflasten zu versehen. Sämtliches abgetragenes Bodenmaterial ist einer 

ordnungsgemäßen und möglichst standortnahen Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Bei der 

Verwertung oder Entsorgung bei dem Vorhaben anfallenden Bodens sind die Anforderungen 

nach §§ 6-8 BBodSchV (2021) bzw. der Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 

Die bestehenden Straßen und Wege werden bewusst als letztes zurückgebaut, um von da aus 

Erdarbeiten auszuführen, ohne den Boden zu belasten. 

Bodenaushub und Umgang mit Schadstoffbelastung 

Um eine Vermischung der Bodenschichten im Rahmen des Aushebens von Gruben zu 

vermeiden, wird der Bodenaushub gem. DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit, Verwertung von 

Bodenmaterial) und DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Bodenarbeiten) 

getrennt nach Ober- und Unterboden gelagert und anschließend auch getrennt voneinander 

wieder eingebracht. Es ist darauf zu achten, dass die anschließende Verfüllung horizontweise 

erfolgt und oberflächennah grundsätzlich Oberboden aufgebracht wird (zum Erhalten der 

Nährstoffgehalte). Der Wiedereinbau ist unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben zum 

Auf- und Einbringen von Bodenmaterial und unter Berücksichtigung des 

Bodenwasserhaushaltes durchzuführen. Nach den Baumaßnahmen überschüssiges Material 

ist fachgerecht weiter zu verwenden bzw. auf einer geeigneten Deponie zu entsorgen. 

Bodenerosion sowie Bodenvernässung kann durch eine fachkundige Lagerung des 

Bodenmaterials vorgebeugt werden. Die Bodenmieten sind dabei gemäß Leitfaden 

Bodenschutz auf Linienbaustellen (LLUR-SH 2014) trapezförmig und nicht höher als 2 m 

(Oberboden) bzw. 3 m (Unterboden) anzulegen. Die Lagerung darf nicht in Muldenlagen 

erfolgen. 

8.2.4 Schutzgut Klima/Luft 

• Einsatz emissionsarmer Maschinen und Fahrzeuge 

• Vermeidung unnötiger Transporte und Fahrten 

• Erhalt von Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungsflächen 

• Verzicht auf Bebauung in klimatisch sensiblen Bereichen 
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Die funktionsspezifische Kompensation für die Inanspruchnahme des Grünlandes kann 

multifunktional mit dem Kompensationsbedarf für Eingriffe in Geschützte Biotope (s. Kap. 7.3) 

ausgeglichen werden. 

8.3.6 Kumulative Wirkungen 

Insgesamt müssen 6.969 m² vollversiegelte Fläche entsiegelt werden, um die kumulativen 

Wirkungen auszugleichen. 

Informationen darüber, wie und wo der Ausgleich für geplante Versiegelungen erbracht wird, 

liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Der Vorhabenträger hat nach § 17 Abs. 4 S. 2 

BNatSchG einen Nachweis über die Sicherung des Ausgleichsumfangs und der 

Unterhaltungsmaßnahmen bis zur Genehmigung vorzulegen. 

Zudem werden durch die kumulativ wirkenden Bauvorhaben Waldflächen auf rund 9,5 ha 

dauerhaft entfernt, was starke Veränderungen der Bodenfunktionalität mit sich zieht. 

Die funktionsspezifische Kompensation des Schutzgut Boden für die Rodung der Waldflächen 

ist durch die geplanten Ersatzaufforstungen der jeweiligen Projekte abgedeckt. Der Eingriff in 

den Waldbestand wird bereits im Rahmen der Waldumwandlung vom Bundesforstbetrieb 

Trave bilanziert und über das schleswig-holsteinische Waldbilanzkonto der Bundeswehr 

ausgeglichen. 

9 Fazit 

Im Verlauf der Baumaßnahme müssen die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen gem. 

Kap. 8.2 eingehalten werden. Nachträgliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter, wie etwa 

durch baubedingte Störungen, müssen nachgehend berücksichtigt und bilanziert werden. 

Für das Schutzgut Biotope sind für temporäre und dauerhafte Eingriffe erhebliche 

Beeinträchtigungen zu erwarten. Die Berechnung des biotopwertbezogenen 

Kompensationsbedarfs ergibt einen Gesamtkompensationsbedarf von 458.486 WP. 

Des Weiteren ist für das Schutzgut Biotope ein funktionsspezifischer Kompensationsbedarf für 

erhebliche Beeinträchtigungen besonderer Schwere zu leisten.  

Es ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 23 Einzelbäumen und einem Feldgehölz mit 50 

heimischen Laubbaumarten.  

Vorzuziehen für die Anpflanzung sind folgende Laubbaumarten: 

ü Stiel-Eiche (Quercus robur) 

ü Hainbuche (Carpinus betulus) 

ü Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 

ü Rotbuche (Fagus sylvatica) 

Im Schutzgut Tiere ist für die Artengruppe der Reptilien keine erhebliche Beeinträchtigung 

besonderer Schwere abzuleiten. Für die Artengruppe der Amphibien ist unter 

Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen keine erhebliche 

Beeinträchtigung besonderer Schwere zu erwarten. Es besteht eine erhebliche 

Beeinträchtigung besonderer Schwere für die Artengruppe der Fledermäuse und Gilde der 







Literatur und Quellen 

GFN mbH (24_297) 18.12.25:Umbau des Munitionslagers Laboe, Kreis Plön - Fachbeitrag zur Eingriffsregelung nach BKompV
 102 

10 Literatur und Quellen 
BAIUDBw GS II 4 (2023a): Leitfaden zur Anwendung der Bundeskompensationsverordnung  (BKompV) 

bei Infrastrukturvorhaben und landschaftsbezogenen  Vorhaben auf von der Bundeswehr 
genutzten Liegenschaften. 

BAIUDBw GS II 4 (2023b): Sachstandsbericht zur Umsetzung der BKompV bei Vorhaben der 
Bundeswehr. 

BBodSchG (1998): Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten (BBodSchG). 

BBodSchV (2021): Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 9. Juli 2021. 

BfN (2025): FloraWeb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen Deutschlands, 
https://www.floraweb.de/, Abruf: 13.03.2025. 

BfN (2020): Übersetzungsschlüssel der Biotoptypen und – werte der BkompV (Anlage 2) in die 
Landesbiotoptypenliste des Orientierungsrahmens Schleswig-Holstein, Stand 03.07.2020. 

BfN und BMU (Hrsg.) (2021): Handreichung zum Vollzug der Bundeskompensationsverordnung. 

BGR (2014): Bodenuebersichtskarte von Deutschland 1 : 200 000 (BUEK 200), Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). 

BiotopV SH (2019): Landesverordnung über gesetzlich geschützte Biotope (Biotopverordnung). 

BKompV (o. J.): Verordnung über die Vermeidung und die Kompensation von Eingriffen in Natur und 
Landschaft im Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung 
(Bundeskompensationsverordnung - BKompV) i.d.F. vom 14. Mai 2020 (BGBl. I S. 1088). 

BMUV (2020): Verordnung über die Vermeidung und die Kompensation von Eingriffen in Natur und 
Landschaft im Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung. 

BNatSchG (2009): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG) vom 29.07.2009 zuletzt geändert durch Art. 5 am 08.05.2024. 

BUWAL (2001): Bodenschutz beim Bauen. Leitfaden. Schweiz. 

BWaldG (2021): Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft 
(Bundeswaldgesetz). 

Gassner, E., A. Winkelbrandt und D. Bernotat (2010): UVP und strategische Umweltprüfung – 
Rechtliche und fachliche Anleitung für die Umweltprüfung. Heidelberg. 

LBV-SH (2004): Orientierungsrahmen zur Bestandserfassung, -bewertung und Ermittlung der 
Kompensationsmaßnahmen im Rahmen landschaftspflegerischer Begleitplanungen für 
Straßenbauvorhaben (Kompensationsermittlung Straßenbau). 

LfU SH (2024): Amtliches Wasserwirtschaftliches Gewässerverzeichnis - DigitalerAtlasNord. 

LfU-SH (2024a): Kartieranleitung und erläuterte Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Holstein. 

LfU-SH (2025): Schleswig-Holstein. Umweltportal. URL: https://umweltportal.schleswig-
holstein.de/kartendienste. 

LfU-SH (2024b): Karte der Funktionalen Gesamtbewertung. 

LfU-SH (2024c): WMS: Geologie - Grundwasserschutz. 





Anhang 

GFN mbH (24_297) 18.12.25:Umbau des Munitionslagers Laboe, Kreis Plön - Fachbeitrag zur Eingriffsregelung nach BKompV
 104 

11 Anhang 

11.1 Erfassungsergebnisse der Brutvogel-Revierkartierung 

11.2 Ersatzaufforstungen Ahlefeld und Idtstedt 

 














